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Schriftliche Begründung
Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des
Nationalrates hebt nach der Anhörung von Vertreterinnen
und Vertretern des Bundesamtes für Landwirtschaft hervor,
dass die von Agroscope ausgearbeiteten Massnahmen zur
Bekämpfung der Kirschessigfliege und die vom Bundesrat
in Zusammenarbeit mit den Kantonen gewählte Strategie für
die Bekämpfung dieses Schädlings gut und wichtig waren.
In ihren Augen muss die entsprechende Forschung aber in
der gleichen Intensität weitergeführt und müssen die entspre-
chenden finanziellen Mittel weiterhin zur Verfügung gestellt
werden, um über 2020 hinaus über eine nachhaltige Strate-
gie in diesem Bereich zu verfügen.

Proposition CSEC-CN
Maintenir
(= Ne pas classer la motion 14.3721)
Développement par écrit
Suite à l'audition de représentants de l'Office fédéral de l'agri-
culture, la Commission de la culture, de la science et de l'édu-
cation du Conseil national souligne la pertinence et l'import-
ance des mesures de lutte contre la drosophile du cerisier
développées par Agroscope et de la stratégie choisie par le
Conseil fédéral en collaboration avec les cantons. Elle estime
toutefois que les recherches spécifiques doivent être pour-
suivies avec la même intensité et que les moyens financiers
nécessaires à cet effet doivent continuer d'être mis à disposi-
tion, afin de disposer d'une stratégie durable qui puisse s'ap-
pliquer au-delà de 2020.

Angenommen – Adopté

Antrag WAK-NR
Festhalten
(= Die Motion 14.4098 nicht abschreiben)
Schriftliche Begründung
Es laufen derzeit zwar Bestrebungen, den administrativen
Aufwand in der Landwirtschaft zu reduzieren, die von der Mo-
tion genannten Ziele sind aber erst teilweise erreicht. Sie kön-
nen im Rahmen der Agrarpolitik 2022 plus umgesetzt wer-
den. Bis dann ist die Motion noch nicht abzuschreiben.

Proposition CER-CN
Maintenir
(= Ne pas classer la motion 14.4098)
Développement par écrit
Bien que des efforts soient actuellement entrepris en vue de
réduire la charge administrative dans l'agriculture, les objec-
tifs visés par la motion ne sont que partiellement atteints.
Ceux-ci pourront être mis en oeuvre dans le cadre de la Po-
litique agricole 2022 plus. En attendant, il ne faut pas classer
la motion.

Angenommen – Adopté
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Amherd Viola (C, VS), für die Kommission: Die Polizei be-
handelte im Jahr 2017 über 17 000 Straftaten im Zusammen-
hang mit häuslicher Gewalt. Im gleichen Zeitraum sind 21
Personen infolge häuslicher Gewalt gestorben. Auch Fälle
von Stalking werden immer häufiger. Zusätzlich ist von ei-
ner erheblichen Dunkelziffer auszugehen, weil im häuslichen
Umfeld vieles verschwiegen wird – vielleicht in der Hoffnung,
ohne behördliche Intervention eine Lösung des Konflikts zu
finden, oder auch aus Angst des Opfers, weitere Repressali-
en erdulden zu müssen.
Die Vorlage, die wir heute beraten, beabsichtigt, Opfer von
häuslicher Gewalt und Stalking besser zu schützen. Dazu
werden Anpassungen im Zivil- und auch im Strafrecht vor-
geschlagen. Es geht nicht um fundamentale Änderungen,
sondern um punktuelle Optimierungen des heute geltenden
Rechts.
Aufgrund eines Wirksamkeitsberichtes über die aktuellen ge-
setzlichen Regelungen hat der Bundesrat festgestellt, dass
Handlungsbedarf besteht und dass der Schutz gewaltbetrof-
fener Personen verbessert werden kann. Es hat sich insbe-
sondere gezeigt, dass die Hürden für die Einleitung eines
Verfahrens gesenkt werden müssen. So sollen beim Opfer
künftig keine Prozess- und Massnahmenkosten mehr erho-
ben werden. Zudem soll gemäss Entwurf auf ein Schlich-
tungsverfahren verzichtet werden. Zu einer Verbesserung
führt auch die Verpflichtung des Gerichtes, seinen Entscheid
in einem Verfahren zum Schutz gegen Gewalt, Drohungen
oder Nachstellungen anderen zuständigen Behörden mitzu-
teilen. Neu wird die Möglichkeit der elektronischen Überwa-
chung der gefährdenden Person vorgesehen. Schliesslich
soll die Sistierung eines Verfahrens wegen häuslicher Gewalt
erschwert werden, indem die zuständigen Behörden dem Si-
stierungsantrag des Opfers nur zustimmen dürfen, wenn dies
zur Stabilisierung oder Verbesserung der Situation des Op-
fers dient. Im Falle einer früheren Verurteilung der beschul-
digten Person ist eine Sistierung nicht mehr zulässig.
Zusammenfassend werden folgende Regelungen angepasst:
Im Zivilgesetzbuch:
1. die Pflicht zur Mitteilung eines Gerichtsentscheids an wei-
tere Behörden;
2. elektronische Fussfesseln als Vollzugsmassnahme;
3. keine Überbindung der Kosten für Vollzugsmassnahmen
auf das Opfer.
In der Zivilprozessordnung:
1. keine Prozesskosten zulasten des Opfers;
2. der Wegfall des Schlichtungsverfahrens.
Im Strafgesetzbuch und im Militärstrafgesetz:
1. die Überprüfung der Verfahrenssistierung durch die zu-
ständige Behörde;
2. die Möglichkeit, die beschuldigte Person während der Si-
stierung in ein Lernprogramm gegen Gewalt zu schicken.
Der Ständerat hat die in einigen Punkten überarbeitete Vor-
lage des Bundesrates einstimmig angenommen.
Ihre Kommission für Rechtsfragen beantragt Ihnen einstim-
mig, auf die Vorlage einzutreten. Für die Kommission ist klar,
dass das Problem der häuslichen Gewalt, insbesondere der
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Gewalt gegen Frauen, mit diesen Änderungen alleine nicht
gelöst werden kann. Sie sind jedoch ein wichtiger Schritt für
einen besseren Schutz der Gewaltopfer.
Es laufen zusätzlich Arbeiten zur Vereinheitlichung des
Strafrahmens, in deren Zusammenhang die Strafen für Se-
xualdelikte und schwere Gewaltdelikte erhöht werden. Es
braucht Regelungen, wie die vorliegenden, die präventiv wir-
ken und Gewalt möglichst verhindern. Aber es braucht eben
auch repressive Regelungen, wie genügend schwere Stra-
fen, die mit der Harmonisierung der Strafrahmen zur Diskus-
sion gestellt werden.
Auch hat die Kommission beschlossen, die Aufnahme eines
eigenen Stalking-Tatbestands im Strafgesetzbuch zu studie-
ren. Dies erfolgt aber nicht in dieser Vorlage, sondern sepa-
rat, weil wir die wichtigen Änderungen zum Opferschutz, die
hier vorgeschlagen werden, nicht verzögern wollen.
Ich bitte Sie im Namen der Kommission, auf die Vorlage ein-
zutreten.

Mazzone Lisa (G, GE), pour la commission: La violence do-
mestique blesse et tue. C'est un drame qui se répète jour
après jour et qui représente un enjeu de sécurité publique
majeur. On recense une tentative d'homicide liée à la vio-
lence domestique par semaine et chaque année on déplore
des morts. Malheureusement, ces chiffres étaient en aug-
mentation de plus de 13 pour cent en 2016 par rapport à
2014. Les infractions sont principalement des voies de fait,
des menaces, des lésions corporelles et des injures.
Le Conseil fédéral nous propose d'apporter une nouvelle
contribution contre ce fléau, il s'agit de modifications ponc-
tuelles. Il faut rappeler que, par le passé, nous avons déjà
fait un certain nombre de progrès, autant sur le plan pénal
que sur le plan civil. Notons notamment que depuis 2015,
certaines condamnations peuvent être assorties d'une inter-
diction de contact ou d'une mesure d'éloignement géogra-
phique, exécutée à l'aide du bracelet électronique. Ici, il s'agit
justement de prévoir la possibilité de surveiller électronique-
ment le respect d'une interdiction de périmètre géographique
ou de contact sur le plan civil, ainsi que de lever des entraves
procédurales à la protection de la victime, sur le plan civil. En
particulier, la victime de violences, de menaces ou de harcè-
lement ne devra plus assumer les frais de la procédure, et
le tribunal communiquera ses décisions aux services compé-
tents. Enfin, sur le plan pénal, la décision de poursuivre une
procédure en cas de lésions corporelles simples, de voies de
fait réitérées et de menaces ou de contraintes, ne dépendra
plus de la seule victime, elle ne sera désormais possible que
si elle permet de stabiliser la situation et surtout elle sera ex-
clue en cas de soupçons de violence réitérée.
Revenons plus précisément sur ces propositions. Une éva-
luation de l'article 28b du Code civil a été réalisée entre 2014
et 2015 et a mis en évidence deux lacunes. Pour cette rai-
son, l'article 28b du Code civil concernant la violence, les
menaces ou le harcèlement est complété au moyen de ce
projet afin de régler la communication aux autres autorités.
La grande nouveauté du projet est l'introduction dans le Code
civil de l'article 28c, qui prévoit la possibilité de surveiller élec-
troniquement, sur demande de la victime, une interdiction de
périmètre géographique. Cette mesure peut être ordonnée
pour six mois au maximum et prolongée plusieurs fois si né-
cessaire. Il ne s'agit pas d'une surveillance active, mais de
l'enregistrement des déplacements.
Ces données ne seront exploitées que si la victime dénonce
la violation de la décision du tribunal civil. Elles constituent
des preuves qui pourront aussi s'avérer indispensables dans
des procédures ultérieures, alors que la victime est sou-
vent bien en peine de prouver la situation à laquelle elle est
confrontée.
La requête peut être formulée par la suite si l'auteur ne res-
pecte pas la décision. C'est une mesure qui porte lourdement
atteinte à la protection de la sphère privée de l'auteur des
actes et, dans ce cadre, sa proportionnalité devra être exa-
minée, en évaluant la probabilité que l'interdiction ne soit pas
respectée. On a par exemple des cas où l'auteur des actes
annonce déjà, au tribunal, qu'il n'a pas l'intention d'observer
cette interdiction.

Concernant la protection des données, la victime ne doit avoir
accès qu'aux données pertinentes, et il est attendu des can-
tons que les données soient effacées douze mois au plus
tard après la fin de la mesure. La commission a également
souligné l'importance du soin accordé, par les cantons, au
traitement des données.
Notons encore qu'il est aussi prévu de compléter l'article 114
du Code de procédure pénale par la lettre f, qui précise qu'il
n'est pas perçu de frais juridiques pour les litiges relevant de
l'article 28b du Code civil. En outre, il est prévu que les frais,
notamment les frais liés au bracelet électronique, puissent
être mis à charge de l'auteur de l'acte mais nous aborderons
cette question par la suite.
Au niveau du Code pénal, il faut souligner que la plupart des
procédures pénales pour violence dans le couple sont sus-
pendues ou classées. Ce constat est alarmant; il n'a presque
pas évolué avec l'introduction de la poursuite d'office de ces
infractions. C'est dans ce sens qu'il est proposé que l'autorité
doive s'assurer que la victime prenne une décision de sus-
pension en toute autonomie, et doive analyser l'effet de la
suspension sur la situation de la victime. L'idée est d'inver-
ser le fardeau, à savoir que le fardeau de la poursuite de la
procédure ne repose pas exclusivement sur les épaules de
la victime.
Ce n'est que sur requête de la victime qu'une suspension
peut avoir lieu, ce qui décharge grandement cette dernière,
alors que le fait de mener une procédure contre un proche re-
présente un poids psychologique évident. J'apporte une pré-
cision importante: la suspension est exclue si le prévenu a
déjà été condamné pour un délit grave et, après six mois,
l'autorité reprend la procédure en cas de demande de la vic-
time ou si la situation ne s'est pas modifiée.
Enfin, le ministère public ou le tribunal peut obliger le prévenu
à suivre un programme de prévention de la violence pendant
la suspension de la procédure.
J'aimerais souligner que notre commission a souhaité adop-
ter un article qui contraint le Conseil fédéral à examiner l'effi-
cacité de ces modifications légales et à soumettre un rapport
au Parlement, au minimum quatre ans après l'entrée en vi-
gueur de cette loi. Je vous rappelle que nous sommes le se-
cond conseil. Le premier conseil s'est prononcé à l'unanimité
lors du vote sur l'ensemble, tout comme votre commission, le
31 août dernier.
C'est à ce titre que je vous invite à entrer en matière sur ce
projet.
J'aimerais encore relever un élément qui a été discuté, c'est
la question du harcèlement obsessionnel. Puisque le Conseil
fédéral avait décidé de ne pas créer une nouvelle norme pé-
nale définissant le harcèlement obsessionnel dans le cadre
de ce message, notre commission est revenue sur sa déci-
sion. On ne va pas le traiter dans ce projet-ci, mais un mandat
a été transmis à l'administration à ce sujet. Cet objet sera à
l'ordre du jour d'une prochaine séance de commission.

Gmür-Schönenberger Andrea (C, LU): Gewalt kennt be-
dauerlicherweise ungeheuer viele Facetten. Eines ist ihnen
gemeinsam: Es gibt keine Entschuldigung dafür. Eine der
übelsten Formen von Gewalt findet zu Hause statt, im pri-
vaten Rahmen, unter Umständen gar zwischen Menschen,
die sich lieben oder zumindest geliebt haben.
Die Zahl der Gewalttaten in Paarbeziehungen steigt zudem
tendenziell jedes Jahr an. Dem gilt es Einhalt zu gebieten.
Die Überprüfung der bestehenden Rechtsgrundlagen hat er-
geben, dass diese noch nicht ausreichend Schutz vor Gewalt
bieten.
Auch Stalking ist eine massive Form von Gewalt. Diese
kann bisher nur schwer, wenn überhaupt, wirkungsvoll be-
kämpft werden. Das seelische Leid, das durch diesen Psy-
choterror ausgelöst wird, verfolgt betroffene Menschen häu-
fig unerträglich lange. Es ist höchste Zeit, dass verschiedene
Schwachstellen des geltenden Rechts behoben und Schutz-
massnahmen wie Annäherungs- und Kontaktverbote wirksa-
mer umgesetzt werden. Dementsprechend sollen vier Bun-
desgesetze, namentlich das ZGB, die ZPO, das StGB und
das Militärstrafgesetz, punktuell revidiert werden.
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Es ist der CVP-Fraktion ein wichtiges Anliegen, Opfer von
häuslicher Gewalt und Stalking besser zu schützen. Heute
ist es so, dass in der Schweiz bereits jede sechste Frau und
jeder zwanzigste Mann schon einmal Stalkingopfer war. Täter
sollen deshalb künftig verpflichtet werden können, elektroni-
sche Fuss- oder Armbänder zu tragen. Auf diese Weise kann
fortwährend aufgezeichnet werden, wo sich eine Person auf-
hält. Wird der GPS-Sender abgelegt, wird Alarm ausgelöst.
Selbst wenn aus Gründen des Aufwands und der Kosten auf
eine Echtzeitüberwachung verzichtet wird, so kann doch ein-
wandfrei festgestellt werden, ob sich ein Täter an ein Annä-
herungs- und Kontaktverbot hält oder eben nicht. Die GPS-
Daten können zudem in einem allfälligen Strafverfahren als
Beweismittel verwendet werden. So kann künftig einwandfrei
nachgewiesen werden, ob und wo ein Täter stundenlang und
immer wieder seinem Opfer auflauerte.
Die CVP-Fraktion unterstützt auch, dass gewisse zivilpro-
zessuale Hürden abgebaut werden. So sollen der verletzten
Person grundsätzlich keine Gerichtskosten mehr aufgebürdet
werden. Es darf nicht sein, dass Opfer aus Angst, das Fa-
milienbudget zu belasten, keine Überwachung beantragen.
Gleichzeitig sollen vermögende Verursacher aber an den Ko-
sten für Verfahren und Anordnungen beteiligt werden kön-
nen.
Als ebenso unterstützungswürdig erachtet die CVP die neuen
Regeln zur Sistierung und Einstellung von Verfahren wegen
häuslicher Gewalt. Ob ein Strafverfahren fortgeführt wird, soll
nicht mehr allein von der Willensäusserung des Opfers ab-
hängen. Vielmehr sollen die Strafbehörden für den Entscheid
verantwortlich sein. Auf diese Weise wird der Tatsache Rech-
nung getragen, dass viele Täter das Opfer unter Druck set-
zen, damit dieses die Einstellung des Verfahrens verlangt.
Verfahren dürfen allerdings weiterhin sistiert werden, wenn
das zu einer Stabilisierung oder Verbesserung der Situation
des Opfers beiträgt. Bei Verdacht auf wiederholte Gewalt in
der Paarbeziehung soll das Verfahren nicht mehr sistiert wer-
den dürfen.
Seit die Menschheit existiert, hat es noch nie einen absoluten
Schutz vor Übergriffen gegeben. Leider wird es diesen auch
jetzt nicht geben. Dennoch sind wir überzeugt, dass mit den
vorgesehenen Gesetzesänderungen und den damit verbun-
denen Massnahmen der Schutz gewaltbetroffener Menschen
verbessert werden kann.
Ich bitte Sie namens der CVP-Fraktion, auf die Vorlage ein-
zutreten und dieser zuzustimmen. In der Detailberatung wird
sich mein Kollege Vogler zu den Anträgen äussern.

Bauer Philippe (RL, NE): La violence gratuite sous toutes
ses formes est inacceptable et doit être combattue. De
plus, elle doit l'être encore plus véhémentement lorsqu'elle
s'exerce dans le cadre intrafamilial, souvent contre des per-
sonnes particulièrement vulnérables, et ceci quelle que soit
la forme de violence utilisée: violence physique, violence
sexuelle, violence psychique ou harcèlement. C'est d'ailleurs
dans cet esprit que le groupe libéral-radical, par les voix de
Mesdames Fiala et Keller-Sutter, a soutenu, voire proposé,
dans deux motions, des démarches en vue d'éradiquer ce
fléau. Madame Fiala et d'autres sont d'ailleurs particulière-
ment actives sur ce sujet au Conseil de l'Europe et espèrent
parvenir à faire accepter des propositions utiles.
Notre groupe entrera dès lors sans réserve en matière sur le
projet qui nous est soumis. Il estime en effet tout d'abord qu'il
est opportun de mettre en oeuvre toutes les mesures pos-
sibles pour faire respecter les interdictions de périmètre géo-
graphique ou de contact, voire, si la dissuasion ne suffit pas,
de permettre à la victime de pouvoir apporter la preuve de la
violation de ces interdictions. Il s'agit en effet de mesures or-
données par un juge suite à une requête de la victime, la dé-
cision étant prise après avoir offert à la partie défenderesse
les garanties de procédure nécessaires, par exemple le droit
d'être entendue.
Il apparaît aussi à notre groupe que, sous l'angle du respect
des droits de la personne interdite de périmètre, la pose d'un
bracelet passif, enregistrant en permanence ses déplace-
ments, est une restriction acceptable au regard des intérêts
à protéger. Nos réflexions auraient peut-être été autres s'il

s'était agi d'installer un bracelet actif, c'est-à-dire transmet-
tant en permanence à une autorité l'emplacement de l'auteur
potentiel d'une violation de l'interdiction de périmètre.
Il nous apparaît aussi que les modifications de l'article 28b du
Code civil, selon lesquelles le juge communique aux autorités
de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au ser-
vice chargé de prononcer l'expulsion immédiate du logement
en cas de crise, sont opportunes dans la mesure où cette
communication d'office permettra vraisemblablement de ne
pas perdre plus de temps que nécessaire dans des situations
de crise.
Le groupe libéral-radical salue aussi le fait que l'exécution de
la mesure de pose d'un bracelet ne devra pas occasionner
de coûts pour le demandeur, et aussi, comme l'a décidé le
Conseil des Etats, que ces coûts puissent "être imputés à la
partie surveillée". Il n'y a en effet aucune raison pour qu'une
fois encore, il appartienne à la collectivité publique d'assumer
les coûts d'une violation d'une décision, d'une injonction de
justice.
Toutefois, dans la mesure où la mise à la charge de l'au-
teur de tout ou partie des coûts est une possibilité offerte
au juge, notre groupe est convaincu que ce dernier saura
l'utiliser avec intelligence. Le pouvoir d'appréciation qui sera
le sien en la matière postule en effet que ce ne sera que
lorsque le risque de violation de l'interdiction rend la pose
d'un bracelet électronique indispensable, et que les coûts se-
ront supportables pour la famille, qu'ils pourront être imputés
à la partie surveillée. Le remède, sur le plan financier en tout
cas, ne doit pas être pire que le mal et l'entretien de la famille
ne doit pas être mis en péril. La question des frais de justice
est quant à elle différente. J'aurai l'occasion d'y revenir lors
de la discussion par article.
Le groupe libéral-radical salue aussi la modification de l'ar-
ticle 55a du Code pénal, puisqu'elle permettra vraisembla-
blement de faire quelque peu diminuer la pression qui pèse
sur les épaules de la victime. Je vous laisse en effet imagi-
ner la situation qui peut être celle d'une personne victime de
violence domestique, c'est-à-dire se trouvant dans un cadre
très particulier, avec peut-être la présence d'enfants et des
risques financiers ou professionnels, et qui doit décider seule
si elle accepte de suspendre la procédure et donc que sa
plainte soit classée, ou si, cette fois, les limites ayant été dé-
passées, elle tient à ce que l'auteur soit condamné. La pro-
position formulée – ne pas permettre la suspension de la pro-
cédure en cas de récidives, non pas au sens technique mais
au sens large – nous paraît opportune, comme nous paraît
opportune celle qui vise à ne pas laisser à la seule victime le
choix de la suspension mais à donner cette compétence au
ministère public ou au tribunal, et ce uniquement lorsque la-
dite suspension semble être de nature à stabiliser ou à amé-
liorer la situation de la victime.
Il convient en effet que la suspension de la procédure per-
mette d'envisager une évolution favorable de la situation.
Les violences interfamiliales ont en effet ceci de particulier
qu'elles ne sont pas commises isolément – comme le serait,
par exemple, une agression dans un jardin public –, mais
qu'elles le sont dans un cadre très particulier où existaient,
voire existent encore, des relations affectives, où la vie com-
mune se poursuit peut-être, et où il y a aussi fréquemment
des enfants.
Nous partons dès lors du principe que non seulement les
intérêts de la victime au sens propre seront pris en compte,
mais aussi ceux des victimes collatérales que sont souvent
les enfants. Par conséquent, les propositions Regazzi et Feri
Yvonne sont superfétatoires.
Il convient dès lors – même si, comme je l'ai déjà dit, la vio-
lence domestique est inacceptable – de privilégier toutes les
possibilités permettant d'éviter le couperet de la justice. C'est
pour cette raison que notre groupe soutiendra la version du
Conseil fédéral et rejettera toutes les propositions de mino-
rité visant soit à abroger, soit à vider de sa substance l'article
55a du Code pénal.
La justice pénale doit en effet, après l'éducation – que ce
soit d'ailleurs celle donnée par l'école ou par la famille – et
la prévention – y compris les mesures de suspension de la
poursuite pénale –, être l'ultima ratio.
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Pour toutes les raisons évoquées, notre groupe entrera en
matière sur le projet de loi fédérale sur l'amélioration de la
protection des victimes de violence et suivra, sous réserve de
la question des frais de justice, les propositions de la majorité
de la Commission des affaires juridiques.

Schwander Pirmin (V, SZ): Die häusliche Gewalt und
die Gewalt im öffentlichen Raum, insbesondere die Gewalt
an Frauen, hat in den letzten Jahren unbestrittenermassen
massiv zugenommen. Die Kommissionssprecherinnen ha-
ben das klar dargelegt, und auch meine Vorredner haben ei-
niges ausgeführt, was jetzt verbessert werden soll.
Wir von der SVP-Fraktion sind für Eintreten, hinterfragen die
neuen Lösungen aber kritisch. Warum? Es stellt sich immer
die Frage: Haben wir Handlungsbedarf, und wenn ja, wo ha-
ben wir Handlungsbedarf? Müssen wir das Gesetz ändern,
oder fehlt es am Vollzug? Das sind hier die Kernfragen.
Was das Zivilrecht anbelangt, unterstützen wir die Einführung
der elektronischen Fussfesseln. Wir sind aber auch hier kri-
tisch, ob das tatsächlich die Wirkung zeigen wird, die wir jetzt
prophezeien. Auch hier stellt sich die Frage, ob dann die Tä-
ter tatsächlich bereit sind, die elektronischen Fussfesseln an-
zuziehen, oder ob sie das verweigern. Was passiert, wenn
sie es verweigern? Dieses Verfahren ist nicht klar geregelt,
bzw. es ist schon geregelt, aber man verstösst dann gegen
eine gerichtliche Verfügung; da gibt es auch wieder Tatbe-
stände. Wir kennen diese Durchsetzungsprobleme auch aus
anderen Bereichen: Wenn jemand tatsächlich etwas verwei-
gert, dann ist die Durchsetzung immer schwierig.
Ich komme zu dem, was wir bei der häuslichen Gewalt in der
Praxis als Hauptpunkt sehen: Seit 2004 ist die häusliche Ge-
walt nicht mehr eine Privatangelegenheit, sondern ein Offizi-
aldelikt. Das Opfer muss also keinen Strafantrag mehr stel-
len; die Strafbehörde muss von Amtes wegen agieren, wenn
sie Kenntnis von einer Straftat hat. Bei der häuslichen Ge-
walt ist dies schwierig; es ist fraglich, ob die Strafbehörde
davon erfährt. Deshalb ist es notwendig, dass Strafanzeigen
gemacht werden.
Welches ist die Wirkung davon, dass die häusliche Gewalt
ein Offizialdelikt ist? Ich habe hier in diesem Saal bei der
Einführung vor der Wirkung gewarnt, welche diese Änderung
haben wird. Jetzt haben wir das Resultat: Nach der heuti-
gen Gesetzgebung kann das Opfer eine Sistierung des Straf-
verfahrens und sogar dessen Einstellung verlangen. Man hat
jetzt erkannt, dass das nicht gut ist, dass die Sistierungs- und
Einstellungsquote je nach Kanton zwischen 53 und 92 Pro-
zent beträgt, dass sie also sehr hoch ist. Aber das ist die Fol-
ge des Konstruktes! Wir müssen uns ernsthaft überlegen, ob
Artikel 55a noch angebracht ist oder nicht und ob es über-
haupt im Interesse des Opfers ist, das Verfahren sistieren
oder einstellen zu können. Hier schlagen der Bundesrat und
die Kommissionsmehrheit die Änderung vor, dass nicht nur
das Opfer, sondern jetzt zusätzlich auch die Staatsanwalt-
schaft oder das Gericht eine Beurteilung vornehmen kann.
Hier müssen wir ernsthaft die Frage stellen: Ist häusliche Ge-
walt eine Straftat, die ernst zu nehmen ist? Sind die Aussa-
gen der Opfer ernst zu nehmen oder nicht? Wir bezweifeln,
dass mit dieser Lösung den Opfern tatsächlich geholfen wird.
Deshalb unterstützt eine Mehrheit unserer Fraktion den An-
trag der Minderheit III (Rickli Natalie) auf Aufhebung von Arti-
kel 55a. Wir müssen Klarheit haben, dass es effektiv ein Offi-
zialdelikt ist und danach nicht ein Rückzug gemacht werden
kann. Das verunsichert die Opfer.
Wir haben ja mehrere Minderheitsanträge gestellt: Wenn wir
schon Verbesserungen machen müssen, dann müssen wir
die Opfer ernst nehmen und dürfen nicht noch andere Be-
urteilungen einfliessen lassen. Selbst wenn ein Gericht oder
die Staatsanwaltschaft das Verfahren fortführen kann, wer-
den die Täter trotzdem auf die Opfer losgehen und sagen:
Du bist schuld, dass das Verfahren nicht sistiert und einge-
stellt wird. Der Druck auf die Opfer – davon bin ich aufgrund
meiner Praxiserfahrung überzeugt – wird mit diesen soge-
nannten Verbesserungen in Artikel 55a noch grösser.
Deshalb bitte ich Sie, bei Artikel 55a unseren Minderheiten
zu folgen.

Flach Beat (GL, AG): Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht;
ich habe am liebsten die Geschichten, die mit einem Hap-
py End enden, wo es heisst: Und sie lebten glücklich und
zufrieden bis ans Ende ihres Lebens. Leider ist das in der
Realität manchmal nicht so. Gerade im häuslichen Bereich,
in Beziehungen, kann es halt auch kompliziert werden. Es
fängt vielleicht mit einem Statement auf Facebook an, es sei
kompliziert. Es geht vielleicht weiter mit Nachbarn, die anru-
fen, sich bei der Polizei melden, weil sie das Gefühl haben, da
sei etwas im Gange, das nicht mehr nur ein normaler häus-
licher Streit ist. Es endet dann, wie letztes Jahr in diesem
Land, mit insgesamt 21 Toten und rund 17 000 Meldungen
von Straftaten im Bereich häuslicher Gewalt. Ich glaube, an-
gesichts dieser Zahlen allein und aufgrund der persönlichen
Erfahrungen in unserem Umfeld – wenn wir die Zeitung le-
sen oder wenn wir etwas vom Nachbarn oder von Bekannten
hören im Dorf, in der Stadt, im Quartier – wissen wir: Hier ist
Handlungsbedarf gegeben.
Der Bundesrat schlägt nun in drei verschiedenen Bereichen
Änderungen vor, die wir Grünliberalen vollumfänglich unter-
stützen: Erstens ist es eine Änderung im Zivilrecht im Be-
reich der Persönlichkeitsrechte, der Schutzrechte. Zweitens
ist es eine Änderung und eine starke Verbesserung im Be-
reich der Verfahrensrechte, die vorgenommen wird. Drittens
ändern wir auch im Strafrecht einen wesentlichen Punkt, was
den Opfern helfen und die Täter bestrafen soll. Das ist eigent-
lich das Wichtigste: die Täter von weiteren Taten abhalten.
Im Zivilrecht haben wir bereits heute Artikel 28 ZGB, der
die Persönlichkeitsrechte von uns allen schützt und uns al-
len die Möglichkeit gibt, gegen Verletzungen der Persönlich-
keitsrechte vorzugehen, und zwar zivilrechtlich. Heute ist es
aber so, dass Sie, wenn Sie sich nach Artikel 28 ZGB wehren
wollen, zuerst ein Schlichtungsverfahren anstrengen müs-
sen. Sie müssen auch damit rechnen, wenn Sie das dann
weiterziehen, dass es hohe Kosten mit sich bringt, und letzt-
lich dauert das alles sehr lange. Wenn es darum geht, dass
die Verletzung irgendeines Persönlichkeitsrechtes durch eine
Äusserung in einer Zeitung oder in einem Buch zum Gegen-
stand wird, haben Sie diese Zeit wahrscheinlich auch. Aber
im Bereich der häuslichen Gewalt, des Stalkings und von
Ähnlichem, haben Sie diese Zeit eben nicht. Darum ist es
richtig und wichtig, dass das Schlichtungsverfahren für diese
Verfahren gestrichen wird und man direkt an das zuständi-
ge Gericht im Bezirk gelangen kann, um eine superprovisori-
sche Verfügung oder etwas Ähnliches einzufordern.
Eine weitere Möglichkeit, die eingebaut wird, ist das GPS-
Tracking. Hier handelt es sich nicht um die Echtzeitverfolgung
eines Täters, sondern es geht darum, Beweise sammeln zu
können. Das GPS-Tracking ist auch nicht metergenau, aber
immerhin wird es einen Anhaltspunkt liefern, wenn Frauen in
einem späteren Verfahren ihr Recht durchsetzen wollen.
Die Kosten werden gesenkt. Auch das ist wichtig. Es ist wich-
tig, dass diese Schwelle abgebaut wird, damit sich die Op-
fer auch tatsächlich wehren können und damit die Verfahren
schnell durchgeführt werden können. Hier sind, ganz klar, die
Kantone in der Pflicht, nachher ein handhabbares und kla-
res Verfahren aufzugleisen, das Opfern, Betroffenen schnell
hilft und ihnen ermöglicht, mit superprovisorischen Verfügun-
gen, wenn das notwendig ist, über das Zivilrecht vorzugehen.
Das ist letztlich wirkungsvoller als ein strafrechtliches Verfah-
ren, denn ein solches Verfahren setzt immer ein Beweiserhe-
bungsverfahren, eine Anklage und eine Verteidigung voraus.
Das dauert. Wenn sie stattdessen eine superprovisorische
Verfügung haben, dass jemand den Abstand zur Familie, zum
Quartier, zum Haus einhalten muss, dann ist das direkt voll-
streckbar, wenn sich der Täter nicht daran hält.
Dann haben wir den letzten Punkt, das ist das Strafrecht sel-
ber, Artikel 55a des Strafgesetzbuches. Seit 2004 ist es so,
dass es sich um ein Offizialdelikt handelt, aber es gibt die
Möglichkeit der Sistierung des Verfahrens. Der Druck auf die
Opfer, einer Sistierung zuzustimmen, ist bei Gewalttaten in
diesem häuslichen Bereich natürlich gross. Das zeigen auch
die Zahlen und Erhebungen aus den Kantonen: Sehr, sehr
viele solche Verfahren werden zurückgezogen.
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Es stellt sich hier die Frage, wie man damit umgehen soll,
wenn im Nukleus der Gesellschaft, im Innersten einer Bezie-
hung zwischen Menschen, die sich lieben, geliebt haben und
vielleicht wieder lieben, die Tisch und Bett miteinander tei-
len, Gewalt im Spiel ist. Man könnte sagen: Das Strafrecht
muss durchgesetzt werden – Punkt! Man kann aber auch sa-
gen: Das Strafrecht hat ja zum Ziel, den Frieden zu fördern,
auch innerhalb der Familie, und darum ist es möglich, einen
pragmatischen Weg zu finden, der die Möglichkeit offenlässt,
dass ein Verfahren sistiert wird, wenn es Sinn macht, aber –
und das ist die Neuerung – die Staatsanwaltschaft soll das
begutachten und schauen, ob die Voraussetzungen für die
Sistierung wirklich gegeben sind.
Ich bitte Sie einzutreten; ich werde in der Detailberatung noch
zu diversen Punkten sprechen.

Arslan Sibel (G, BS): Die grüne Fraktion wird die vorliegende
Gesetzesrevision für die Verbesserung des Schutzes gewalt-
betroffener Personen unterstützen. Wir sehen in dieser Ge-
setzesrevision sehr viele positive Kombinationen und Wege,
so die Vereinfachung der Verfahren, die Kostenlosigkeit von
Klagen und den Wegfall des Schlichtungsverfahrens. Wir er-
achten aber auch die Sistierung und die Einstellung, welche
hier koordiniert und geregelt werden, als Vereinfachung für
die Personen, die davon betroffen sind und diese Ansprüche
geltend machen würden.
Obwohl sehr viele Anstrengungen unternommen und
Massnahmen eingeführt wurden und es Gesetzesrevisionen
gegeben hat, haben die Fälle häuslicher Gewalt leider zuge-
nommen. 2016 gab es über 17 000 Straftaten; 19 Personen
sind dabei gestorben, davon 18 Frauen und 1 Mann. Wenn
man die Botschaft liest und detailliert nachschaut, steht dort,
dass es durchschnittlich jeden 19. Tag einen Todesfall gege-
ben hat. Um diesen Missständen entgegenzuwirken, ist es
wichtig, dass wir in den Gesetzgebungen wie zum Beispiel
dem ZGB, der ZPO, dem StGB, aber auch dem Militärstraf-
gesetz, Kohärenz schaffen, sodass die Opfer ihre Anliegen
wirklich durchsetzen können und genügend geschützt sind.
Mängel sieht die grüne Fraktion bei dieser Revision auch.
Das Electronic Monitoring hat als eines der bewährten Sy-
steme im Strafrecht Einzug gehalten, und wir erachten es
als ein verhältnismässiges Mittel, um das Ziel zu erreichen.
Trotzdem haben wir ein paar Bedenken. GPS-Tracking könn-
te eben auch zu Datenmissbrauch führen. Deshalb verlangen
wir, dass die Daten in Zukunft weiterhin beobachtet werden,
dass der Betroffene über sie verfügen kann und dass die-
se Leute das Anrecht auf Löschung der Daten haben. Das
Electronic Monitoring soll bei den Opfern nicht das Gefühl
erwecken, dass sie hundertprozentig geschützt sind. Wir ge-
hen nicht davon aus, dass die Opfer dank dieser Massnahme
ganz geschützt sind. Befindet sich jemand, der mit Electronic
Monitoring überwacht wird, in der Nähe des Opfers, werden
nur die Daten erfasst. Die Frage, ob die Polizei dann schnell
vor Ort sein kann oder nicht, ist nicht geregelt. In dieser Zeit
könnte sehr viel passieren. Deshalb bemängeln wir gleich-
zeitig auch, dass die Polizei nicht genug Ressourcen hat, um
schnell reagieren zu können. Es braucht in den Kantonen
eine bessere Koordination, aber auch genügend Mittel, um
mehr Schutz für die Opfer gewährleisten zu können. Wir ha-
ben vorgeschlagen, dass man Lernprogramme für Personen,
die mit solchen Fällen zu tun haben, anschaffen soll. Darüber
werden wir wahrscheinlich in Zukunft noch mehr reden müs-
sen, auch deshalb, weil es in der Evaluation vielfach gefordert
worden ist.
Es ist wichtig, dass wir hier eine einheitliche Gerichtspraxis
schaffen, damit man sich in solchen Fällen klar zivilrechtlich,
aber auch strafrechtlich wehren kann. Trotzdem – das wurde
auch von den Kommissionsvertreterinnen dargelegt – hatten
wir das Gefühl, es fehle an einer klaren Regelung im Bereich
des Stalkings. Von verschiedenen Parlamentarierinnen und
Parlamentariern gab es seit Jahren immer wieder Anträge,
dass man auch Stalking als Tatbestand ins Gesetz aufneh-
men solle. Das soll in Ergänzung zu dem, was wir heute
schaffen, zusätzlich Klarheit verschaffen. Deshalb werden wir
auf die Vorlage eintreten und diese Themen natürlich auch in
Zukunft ganz genau beobachten.

Wasserfallen Flavia (S, BE): Häusliche Gewalt und Stalking
bekämpfen – dazu können wir mit den vorliegenden Anpas-
sungen im Zivil- und im Strafrecht beitragen. Wir wollen ge-
waltbetroffene Personen besser schützen. Das sind in den al-
lermeisten Fällen Frauen, 70 Prozent der Opfer sind weiblich.
Wir sprechen bei häuslicher Gewalt von körperlicher, sexuel-
ler, psychischer und wirtschaftlicher Gewalt, die innerhalb der
Familie, des Haushalts oder zwischen früheren oder derzei-
tigen Eheleuten oder Partnern passiert. Diese Gewalt hat in
den letzten Jahren zugenommen. Durchschnittlich wird in der
Schweiz jede zweite Woche eine Frau von ihrem Partner oder
Expartner getötet.
Der Bundesrat hat verdienstvollerweise eine Evaluation ge-
macht und festgestellt, dass die zivilrechtliche Gewaltschutz-
norm in Artikel 28b ZGB, die wir seit 2007 kennen, kaum er-
griffen wird. Die Evaluation hat ausserdem gezeigt, dass eine
überwiegende Mehrheit der Verfahren sistiert und anschlies-
send eingestellt wird, und zwar variieren diese Zahlen zwi-
schen 50 und 90 Prozent, je nach Kanton, und diese Zahlen
sind ganz klar nicht in unserem Sinn. Ebenso wurde festge-
stellt, dass die prozessualen Hürden wegen der Gerichtsko-
sten hoch sind und ausgesprochene Rayon- und Kontaktver-
bote, die vor allem bei der Bekämpfung von Stalking wichtig
sind, nur ungenügend umgesetzt werden können.
Die nun vorgeschlagenen Massnahmen – wie die Kostenbe-
freiung im Gerichtsprozess, der Einbezug der Behörde, die
Verschiebung der Verantwortung zur Behörde bei der Sistie-
rung des Verfahrens, auch die Einführung der Möglichkeit,
Personen elektronisch zu überwachen – sind alles Antwor-
ten auf die festgestellten Probleme. Wir von der SP-Fraktion
unterstützen diese Massnahmen.
Wir können mit dieser Gesetzesrevision Gewalt gegen Frau-
en nicht verbannen. Es ist ein vielschichtiges Problem, das
von uns auch vielseitige, vielschichtige Antworten erfordert.
Aus diesem Grund fordert die SP-Fraktion auch eine ge-
samtschweizerische Strategie gegen Gewalt an Frauen. Die-
se muss alle Ebenen umfassen, den Bund, die Kantone, die
Gemeinden und auch Akteurinnen und Akteure der Zivilge-
sellschaft. Es braucht in den Kantonen ein funktionierendes
Bedrohungsmanagement. Wir brauchen genügend Plätze in
den Frauenhäusern. Es braucht eine breite Sensibilisierungs-
kampagne und Prävention in den Schulen.
Die heute diskutierte Vorlage ist ein Puzzleteil – ein wichtiges
Puzzleteil – bei der Bekämpfung von Gewalt an Frauen. Aus
diesem Grund möchten wir von der SP-Fraktion Sie bitten
einzutreten. Ich werde später in der Detailberatung bei den
einzelnen Anträgen noch näher auf prozessuale Fragen oder
auch auf Aspekte des Strafrechtes eingehen.

Guhl Bernhard (BD, AG): Ich hoffe, dass niemand etwas
dagegen hat, dass wir mit dieser Vorlage Opfer von häusli-
cher Gewalt und Stalking besser schützen wollen. Die häusli-
che Gewalt ist ein grosses gesellschaftliches Problem. Allein
2016 wurden 17 685 Straftaten im häuslichen Bereich poli-
zeilich registriert. Die Dunkelziffer dürfte weit grösser sein.
Hauptsächlich sind dies Tätlichkeiten und Drohungen. 2016
starben 19 Menschen. 2017 waren es gar 21 Menschen, die
ihr Leben lassen mussten. Dazu kamen im letzten Jahr noch
52 versuchte Tötungen. Aus Sicht der BDP ist das zu viel,
viel zu viel! Wir tun gut daran, Opfer zu verhindern; wir soll-
ten dies insbesondere dort tun, wo bereits im Vorfeld Polizei-
einsätze nötig waren, weil die Opfer bereits einmal um Hilfe
gerufen hatten.
Wie soll dies umgesetzt werden? Bereits heute kann ein Ge-
richt ein sogenanntes Rayon- oder Kontaktverbot anordnen.
Um letztendlich besser nachvollziehen zu können, ob dies
auch eingehalten wurde, sollen GPS-Empfänger, diese elek-
tronischen Fussfesseln, angeordnet werden können, damit
der Aufenthaltsort im Nachhinein kontrolliert werden kann.
Allenfalls können diese Daten bei einer Verletzung des Kon-
takt- und Rayonverbots entsprechend gerichtlich als Beweis-
mittel verwendet werden. Diese Massnahmen sollen den Op-
fern keine Kosten verursachen, damit sich die Opfer nicht da-
gegen wehren, dass diese Massnahmen bei den Tätern an-
gewendet werden.
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Weitere Punkte der Vorlage, die wir als sehr positiv erach-
ten, sind die folgenden: Den Opfern werden keine Gerichts-
kosten auferlegt. Weiter soll die Koordination von Massnah-
men verbessert werden. Das Gericht soll den zuständigen
Stellen die entsprechenden Mitteilungen machen, welche der
Vollstreckung dienen. Eine weitere Entlastung für die Opfer
ist, dass sie nicht mehr die ganze Verantwortung für den Ent-
scheid bezüglich einer Sistierung und Einstellung eines Straf-
verfahrens tragen müssen.
Die BDP begrüsst es sehr, dass die Opfer entlastet wer-
den und die Behörden mehr Ermessensspielraum haben. Die
BDP-Fraktion wird auf diese Vorlage eintreten und mit der
Mehrheit stimmen. Zu zwei Minderheitsanträgen werde ich
mich noch separat äussern.

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Gewalt, insbesonde-
re an Frauen, hat viele Facetten. Gewalt kommt zu Hause
vor, auf der Strasse, in der Diskothek und an vielen weite-
ren Orten. Gewalt an Frauen hat viele Ursachen: ein veral-
tetes Frauenbild, überkommene Rollenmuster oder die Hal-
tung, dass Frauen weniger wert sind, um nur einige davon zu
nennen.
Die Behörden dürfen nicht wegschauen, egal, wo die Gewalt
stattfindet, egal, was die Gründe sind, und egal, woher die
Täter kommen. Für den Bundesrat ist es klar: Die Täter ge-
hören bestraft. Der Bundesrat will die Strafe für Sexualdelikte
und schwere Gewaltdelikte erhöhen; darüber werden Sie in
der Vorlage über die Harmonisierung der Strafrahmen disku-
tieren.
In den Medien stehen derzeit Gewalt und Belästigungen im
öffentlichen Raum im Vordergrund. Es ist wichtig, dass die
Opfer nicht länger darüber schweigen. Belästigungen und
Übergriffe jeder Art sind inakzeptabel. Die Täter müssen
wissen, dass die Gesellschaft Frauenverachtung nicht län-
ger duldet. Diese Diskussionen dürfen aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass es auch die Gewalt gibt, die fernab
von der Öffentlichkeit stattfindet, nämlich in den eigenen vier
Wänden, zu Hause.
Die Zahlen zu den registrierten Straftaten wegen häuslicher
Gewalt sind erschreckend, sie wurden heute bereits mehr-
mals genannt: Im letzten Jahr waren es über 17 000 gemel-
dete oder bei der Polizei registrierte Straftaten, das sind 46
Taten pro Tag. Ebenfalls im letzten Jahr wurden 74 versuchte
Tötungsdelikte im häuslichen Bereich polizeilich registriert; in
21 Fällen kam es zum Tod der betroffenen Person. Das sind
die Zahlen.
Damit ist hoffentlich allen klar, dass die Betroffenen besser
geschützt werden müssen und dass Handlungsbedarf be-
steht. Das hat auch die Evaluation des geltenden Rechts ge-
zeigt. Der Ständerat und Ihre Kommission sind diesem An-
satz in allen zentralen Punkten gefolgt.
Um bereits bestehende Schutzmassnahmen zu verbessern,
gerade wenn es um Stalking oder Fremdstalking geht, und
diese Massnahmen auch besser durchsetzen zu können,
schlägt Ihnen der Bundesrat im Bereich des Zivilrechtes drei
Massnahmen vor: Erstens sollen Opfer in einem Verfahren
wegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen keine Ge-
richtskosten mehr tragen müssen. Zweitens soll das Schlich-
tungsverfahren in Zukunft entfallen, weil die Praxis gezeigt
hat, dass das in den meisten Fällen nichts bringt. Drittens soll
das Zivilgericht neu den Entscheid auch weiteren Behörden
und Dritten mitteilen, sodass die verschiedenen Behörden –
Polizei und Strafbehörden – enger zusammenarbeiten kön-
nen.
Die wahrscheinlich wichtigste Neuerung im Zivilrecht ist aber
die elektronische Überwachung. Mit einer elektronischen
Fussfessel oder einem elektronischen Armband sollen poten-
zielle Stalker in Zukunft besser überwacht werden können.
Der Bundesrat will die moderne Technik auch in diesem Be-
reich nutzen, und zwar zur Beweissicherung. Das heisst, wer
in Zukunft eine gerichtliche Anordnung verletzt, muss wissen,
dass er Konsequenzen zu tragen hat.
Ich komme nun noch zu den Anpassungen im Strafrecht:
Bis zur Jahrtausendwende war der Staat bei der Verfolgung
von Gewalt in Paarbeziehungen äusserst zurückhaltend. Man

ging davon aus, das sei Privatsache der betroffenen Paare.
Erst seit 2004 gelten solche Taten nicht mehr als Privatange-
legenheit, sondern als Offizialdelikte. Das heisst, die Strafbe-
hörde muss ein Strafverfahren eröffnen, sobald sie Kenntnis
hat von einer möglichen Straftat. Das Opfer muss nicht sepa-
rat einen Strafantrag stellen.
Aus Rücksicht auf die Opfer, die keine Bestrafung ihres Part-
ners wünschen, gilt bei leichteren Gewaltdelikten – und nur
bei leichteren Gewaltdelikten – in Paarbeziehungen heute ei-
ne Ausnahmeregelung: Auf Antrag des Opfers kann heute
das Strafverfahren sistiert und anschliessend auch definitiv
eingestellt werden. Nach der heutigen Regelung und der ak-
tuellen Rechtsprechung muss die Strafbehörde das Verfah-
ren sistieren, wenn das Opfer dies verlangt.
Sie haben es heute gehört: Die Untersuchung, die wir ge-
macht haben, hat gezeigt, dass heute, je nach Kanton, zwi-
schen 53 und 92 Prozent aller Verfahren wegen Gewalt in
Paarbeziehungen eingestellt werden. Das ist natürlich nicht
die Absicht des Gesetzgebers. Wie diese Sistierungsent-
scheide zum Teil zustande kommen, das können Sie sich
einfach vorstellen. Wir dürfen Folgendes nie vergessen, das
ist bei dieser Vorlage etwas absolut Zentrales: Wir sprechen
hier von Gewalt in Paarbeziehungen. Wir sprechen über Ge-
walt zwischen Menschen, die sich einmal geliebt haben oder
sich vielleicht immer noch lieben, die vielleicht immer noch im
gleichen Haushalt leben, die vielleicht sogar das Bett teilen,
die gemeinsame Kinder haben, die in Abhängigkeiten ste-
hen, sei es emotionale, sei es ökonomische Abhängigkeit.
Oft sind, wie gesagt, Kinder im Spiel. Das sind komplexe Si-
tuationen. Da kommt mit einem Strafverfahren plötzlich eine
Dimension in eine Paarbeziehung hinein, die für alle Beteilig-
ten, auch für das Opfer, auch für die Kinder, ausserordentlich
schwierig sein kann.
Der Bundesrat schlägt Ihnen eine Neuregelung vor, mit dem
Ziel, das Opfer zu entlasten. Es soll in Zukunft nicht mehr nur
vom Willen des Opfers abhängen, ob das Verfahren sistiert
wird oder nicht. Die Verantwortung soll bei der Strafbehörde
liegen.
Ich erspare Ihnen die Details der Vernehmlassung. Ich kann
Ihnen aber einfach sagen: Die Vorstellungen davon, was eine
sachgerechte Regelung sein könnte, gehen weit auseinan-
der. Es gibt diejenigen, die die Änderung, die der Bundesrat
vorschlägt, ablehnen, weil der Wille des Opfers wie bisher
stark zu gewichten sei. Das Opfer allein soll entscheiden,
ob ein Verfahren sistiert oder eingestellt wird. Viele waren
aber mit einer weiter gehenden Kompetenz der Strafbehör-
den einverstanden. Andere fordern dagegen, die Sistierungs-
möglichkeiten seien ganz zu streichen. Das heisst, der Wille
des Opfers soll überhaupt keine Rolle mehr spielen. Das ist
das andere Extrem. Sie werden sehen, wir haben auch die-
sen Vorschlag in der Detailberatung noch zu diskutieren.
Aus Sicht des Bundesrates, des Ständerates und auch der
Mehrheit Ihrer Kommission würde aber dadurch, dass wir den
Willen des Opfers völlig ausblenden, die Situation des Opfers
sicher nicht verbessert, sondern unter Umständen sogar ver-
schlechtert. Der Bundesrat beantragt Ihnen nun, dass in Zu-
kunft die Sistierung oder Einstellung solcher Strafverfahren
nicht mehr ausschliesslich vom Willen des Opfers abhängig
ist, sondern dass eine Strafbehörde eine umfassende Prü-
fung vornehmen und beurteilen soll, ob die Situation des Op-
fers durch die Sistierung stabilisiert oder verbessert werden
kann.
Es geht hier natürlich nicht nur um die Situation des Opfers.
Es geht auch um die Situation der Kinder, die in einem sol-
chen Haushalt leben. Das ist ganz klar auch in der Botschaft
des Bundesrates so ausgeführt. Ich sage dies auch im Hin-
blick auf die beiden Einzelanträge, die noch eingereicht wur-
den. Ich werde noch darauf zu sprechen kommen. Aber ich
wollte hier bereits signalisieren, dass das, was der Bundesrat
vorlegt, eine Generalklausel ist. Das heisst, die Situation des
Opfers – aber, wie gesagt, auch jene der Kinder – muss in
die Beurteilung durch die Strafbehörde einbezogen werden.
Neu soll die beschuldigte Person für die Zeit der Sistierung
auch verpflichtet werden können, ein Lernprogramm gegen
Gewalt zu absolvieren. Ich weiss noch aus der Erfahrung
aus meiner Arbeit im Haus für geschlagene Frauen, dass es
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möglich ist, dass gewalttätige Männer ihre Reaktionen auch
verändern und neue Handlungsmuster lernen können, um in
Konfliktsituationen, die sehr stark auch emotional sind, nicht
einfach gewalttätig werden zu müssen. Wir wissen auch,
dass man den Umgang mit Alkohol, der ja häufig in solchen
Situationen auch noch eine Rolle spielt, verändern kann. Das
heisst, die Zeit der Sistierung kann genutzt werden, um die
Situation tatsächlich zu verbessern.
Ich möchte abschliessend noch etwas anmerken. Neben den
Massnahmen, die wir hier beantragen, braucht es auch prä-
ventive Begleitmassnahmen. Es gibt heute in verschiedenen
Kantonen ein Bedrohungsmanagement. Es ist wirkungsvoll
und funktioniert gut; es gibt dies aber leider noch nicht in allen
Kantonen. Beim Bedrohungsmanagement arbeiten die ver-
schiedenen Behörden, Sozial-, Polizei- und unter Umständen
Migrationsbehörde, eng zusammen und versuchen einzu-
greifen, bevor etwas passiert. Ich muss immer wieder sagen:
Das Strafrecht kommt eigentlich immer zu spät. Es kommt
dann, wenn etwas passiert ist. Das heisst, es braucht eben
auch die präventiven Massnahmen. Ich habe mich kürzlich
auch wieder mit Vertretern der Polizei unterhalten. Sie ha-
ben mir übrigens gesagt, dass sie die Massnahmen, die wir
heute vorlegen, unterstützen. Sie möchten auch, dass man
in Zukunft die Situation frühzeitig beurteilen und Massnah-
men anpacken kann, und da kann auch die Polizei eine ganz
wichtige Rolle spielen.
Ich bin mir bewusst, dass Stalking und besonders auch häus-
liche Gewalt sehr komplexe Phänomene sind. Es gibt leider
nicht eine Patentlösung, mit der Sie alle diese Situationen
einfach so verbessern oder sogar verhindern können. Ich bin
überzeugt, dass die Massnahmen, die Ihnen der Bundesrat
hier vorschlägt, ein wichtiger Schritt sind, um Opfer von Ge-
walt besser schützen, besser unterstützen zu können.
Abschliessend noch die folgende Bemerkung zum Stalking:
Ihre Kommission hat darüber diskutiert, ob man für das Stal-
king eine eigene Strafnorm einführen solle. Ihre Kommission
hat sich dann entschieden, dass sie entsprechende Abklä-
rungen durch die Verwaltung in Auftrag geben will. Das hat
sie bereits getan, das heisst, die Verwaltung wird nun Ihrer
Kommission Vorschläge unterbreiten, die man dann im Detail
auch anschauen und diskutieren kann. Ich bin Ihrer Kommis-
sion aber dankbar, dass sie das Anliegen jetzt nicht mit dieser
Vorlage verknüpft hat, denn wenn Sie sich noch einmal die
Zahl der Opfer, die Zahl der versuchten und der vollendeten
Tötungsdelikte im Bereich der häuslichen Gewalt vor Augen
halten, dann wissen Sie: Die Vorlage ist nicht nur wichtig,
sondern wir sollten auch vorwärtsmachen.
In diesem Sinne danke ich Ihnen, wenn Sie auf die Vorlage
eintreten. Ich werde mich in der Detailberatung dann noch zu
den einzelnen Fragen äussern.

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen
Le débat sur cet objet est interrompu

18.9002

Mitteilungen der Präsidentin

Communications de la présidente

La présidente (Carobbio Guscetti Marina, première vice-
présidente): J'ai l'honneur de saluer la présence, à la tri-
bune diplomatique, de Monsieur John Bercow, président de
la Chambre des communes du Royaume-Uni.
Le président Bercow est accompagné de son secrétaire Pe-
ter Barratt, ainsi que de Son Excellence Madame Jane Owen,

ambassadrice du Royaume-Uni en Suisse. Cette visite ré-
pond à une invitation de Madame Christa Markwalder, alors
présidente du Conseil national, qui avait elle-même effectué
une visite à Londres en novembre 2016.
La Suisse et le Royaume-Uni entretiennent de longue date
des relations étroites, fondées sur une conception analogue
de l'Etat de droit, des libertés fondamentales ainsi que de
l'ordre économique et social. Les deux pays sont également
d'importants partenaires commerciaux et leurs économies
sont étroitement imbriquées.
La visite du président de la Chambre des communes du
Royaume-Uni est un honneur pour le Parlement suisse et re-
flète l'excellente qualité des relations amicales, culturelles et
commerciales entre nos deux pays.
Je souhaite à Monsieur le président Bercow et à sa délé-
gation la plus cordiale bienvenue au Parlement fédéral ainsi
qu'un excellent séjour dans notre pays. (Applaudissements)
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Tuena Mauro (V, ZH): Frau Bundesrätin, Sie haben vorhin
aufgezählt, wo es Gewalt gibt, zum Beispiel im Ausgang, in
der Disco und so weiter. Ich möchte vorausschicken, dass ich
in einer Stadt lebe, in welcher kein Wochenende ohne irgend-
welche Gewaltexzesse vergeht. Frau Bundesrätin, ich will von
Ihnen wissen, wie und in welchem Umfang diese enormen
Gewaltexzesse einen Zusammenhang mit der massiven Zu-
wanderung haben. (Teilweise Unruhe)

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Ich spreche gerne zur
Vorlage, die wir heute beraten, die Sie ja bestimmt auch in-
teressiert im Zusammenhang mit der häuslichen Gewalt. Ich
kann Ihnen hier dazu mitteilen, dass bei den beschuldigten
Personen im Bereich der häuslichen Gewalt die schweizeri-
sche und die ausländische Wohnbevölkerung gleich vertre-
ten sind. Bei den geschädigten Personen im Rahmen der
häuslichen Gewalt sind Schweizerinnen und Schweizer et-
was stärker vertreten als Mitglieder der ausländischen Wohn-
bevölkerung. Sehen Sie, ich glaube, Sie tun gut daran, wenn
Sie zwischen der häuslichen Gewalt und der Gewalt im öf-
fentlichen Raum unterscheiden, wenn Sie die verschiedenen
Ursachen der Gewalt anschauen, wenn Sie es sich nicht zu
einfach machen, zu schnell einfach zu versuchen, hier Ihre
Schlüsse im Zusammenhang mit der ausländischen und der
Schweizer Bevölkerung zu ziehen; ich habe Ihnen jetzt die
Zahlen im Bereich der häuslichen Gewalt gesagt.
Ich denke, wir tun auch gut daran zu schauen, wer die Tä-
ter sind. Es sind in diesem Bereich zu einem sehr grossen
Teil Männer, die häusliche Gewalt ausüben. Wir wissen auch,
dass im Bereich der Gewalt im öffentlichen Raum vorwiegend
Männer Täter sind. Auch das führt uns nicht dazu, irgend-
welche Vorurteile zu pflegen, sondern einfach die Situation
nüchtern anzuschauen, zu analysieren. Dann, glaube ich, ist
es unsere Aufgabe, die Aufgabe des Gesetzgebers, die rich-
tigen Antworten zu geben. Das tun wir heute.
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Arslan Sibel (G, BS): Besten Dank, Frau Bundesrätin, für die
Sachlichkeit. Wenn wir aber so in den Details sind und über
Zahlen genau informiert sein wollen, können Sie uns dann –
gestützt auf die Frage, die vorhin gestellt worden ist – auch
sagen, ob es einen Zusammenhang mit der Parteizugehörig-
keit gibt, ob von den Leuten einer Partei z. B. mehr häusliche
Gewalt ausgeübt wird, und wenn nicht, ob Sie eine solche
Statistik erstellen können?

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Frau Nationalrätin
Arslan, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber selbst wenn ich
es Ihnen sagen könnte, sollte auch das nicht dazu führen,
dass wir gegenüber gewissen Parteien Vorurteile haben.

Glarner Andreas (V, AG): Eine Vorbemerkung zu Frau Ars-
lan: Da bürgerliche Menschen glücklicher sind, dürfte es bei
uns etwas weniger der Fall sein. (Teilweise Unruhe)
Frau Bundesrätin, Sie haben gesagt, die Verteilung zwischen
Schweizern und Ausländern sei ungefähr halb, halb. Wie darf
ich das interpretieren? Ist es die übliche statistische Vertei-
lung, dass trotz 25 Prozent Bevölkerungsanteil der Anteil der
Ausländer an Gewalttaten 50 Prozent beträgt? Wie muss ich
das verstehen?

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Die Vorlage, die wir
heute beraten, unterscheidet ja nicht, woher die Täter kom-
men und welche Vergangenheit sie haben, sondern sie be-
urteilt alle Täter gleich. Wir wollen, dass diese Täter bestraft
werden, und wir wollen, dass die Opfer besser geschützt wer-
den. Darum geht es heute. Ich glaube, es ist gut, wenn wir
diese Vorlage jetzt beraten können. Wir haben alle das glei-
che Ziel, das unterscheidet uns nicht. Das bringt uns weiter,
als jetzt zu versuchen, Vorurteile zu festigen oder zu pflegen.

Hess Erich (V, BE): Geschätzte Frau Bundesrätin, ich habe
trotzdem noch eine Nachfrage zur Frage Tuena. Es ist al-
so tatsächlich ein Ausländerproblem, denn wir haben einen
Ausländeranteil von 25 Prozent, und diese 25 Prozent Aus-
länder sind verantwortlich für über 50 Prozent der Fälle, über
die wir hier jetzt sprechen. Ist es hauptsächlich ein Auslän-
derproblem oder nicht?

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Herr Nationalrat Hess,
wenn Sie das Problem wirklich unbedingt bezeichnen wollen,
dann ist es ein Männerproblem. (Teilweiser Beifall)

Portmann Hans-Peter (RL, ZH): Frau Bundesrätin, häusli-
che Gewalt geschieht ja nicht nur hier auf Schweizer Boden;
es kann ja auch sein, dass sie in den Ferien geschieht. Wir
haben die Problematik der Zwangsheiraten. Wenn diese nicht
auf Schweizer Boden geschehen, sondern im Ausland, dann
ist unsere Justiz etwas befangen. Meine Frage jetzt – das
ist unabhängig davon, ob es Schweizer oder Ausländer sind,
verstehen Sie mich richtig – lautet: Haben wir hier gesetzge-
berisch noch Nachholbedarf, damit häusliche Gewalt, auch
wenn sie nicht auf Schweizer Territorium geschieht, trotzdem
auch hier einklagbar ist, verfolgt werden kann? Im Ausland
wird man das entsprechende Recht ja wohl kaum durchset-
zen können.

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Die Zwangsehe lässt
sich wohl nicht mit häuslicher Gewalt vergleichen. Häusli-
che Gewalt ist etwas ganz Spezifisches, und zwar in dem
Sinne, dass es häufig eine Entwicklung gibt. Häusliche Ge-
walt beginnt nicht mit dem Tötungsdelikt am Tag nach der
Heirat. Häusliche Gewalt beginnt häufig mit vielleicht klei-
nen Eifersüchteleien oder mit einer kleinen Drohung, dann
versöhnt man sich wieder. Beim nächsten Mal ist es viel-
leicht etwas schlimmer, und irgendwann einmal rutscht die
Hand aus, worauf es dann wieder eine länger dauernde Ver-
söhnungsphase gibt. Auch hier gilt das Bild der Gewaltspira-
le: Die häusliche Gewalt verstärkt sich laufend, weshalb die
Möglichkeit genutzt werden sollte, möglichst früh einzugrei-
fen. Gerade mit dieser Vorlage könnten wir, denke ich, ver-
suchen, frühzeitiges Eingreifen zu ermöglichen, dies, wie ge-

sagt, über die Lernprogramme, damit es eben nicht bis zur
versuchten oder tatsächlichen Tötung kommt.
Zu Ihrer Frage, ob man nicht mehr machen könne: Wie ich es
vorhin gesagt habe, kann man präventiv tätig sein, beispiels-
weise mit einem Bedrohungsmanagement. Es muss mal je-
mand überhaupt hinschauen. Da muss eine Person sein, die
feststellt, dass sich etwas anbahnt. Es braucht auch die Op-
ferhilfestellen und Unterstützung.
Zu Ihrer Frage zur Zwangsehe: Wir sind daran abzuklären, ob
da die Massnahmen genügen. Es gibt, glaube ich – wenn ich
mich richtig erinnere, behaften Sie mich nicht darauf –, einen
entsprechenden Vorstoss von Frau Nationalrätin Rickli Nata-
lie, wonach die Situation einmal zu überprüfen ist. Wir haben
ja die entsprechende Gesetzgebung gemacht, sodass folg-
lich zu schauen ist, ob es zusätzliche Massnahmen braucht.
Die Gewalt hat in der Tat verschiedenste Facetten. Heute
sprechen wir über die häusliche Gewalt und Stalking. Das
sind, glaube ich, wichtige Bereiche, in denen wir etwas Gu-
tes machen können.

Aeschi Thomas (V, ZG): Frau Bundesrätin, Andreas Glar-
ner hat Ihnen eine Verständnisfrage gestellt, die Sie nicht be-
antwortet haben. Deshalb stelle ich sie Ihnen nochmals. Sie
haben gesagt, in der häuslichen Gewalt seien Ausländer und
Schweizer anteilsmässig gleich vertreten. Der Ausländeran-
teil beträgt aber nur einen Viertel der Schweizer Bevölke-
rung. Können Sie somit bestätigen, dass Ausländer doppelt
so gewalttätig sind wie Schweizerinnen und Schweizer und
dass es eben vielleicht ein Ausländerproblem ist und nicht
ein Männerproblem, wie Sie soeben gesagt haben?

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Ich bleibe dabei, Herr
Aeschi. Wenn man präzis sein will, sieht man: Es ist ein Män-
nerproblem.

Rösti Albert (V, BE): Frau Bundesrätin, dann frage ich noch-
mals nach – die gleiche Frage; ich wäre froh, wenn Sie sie
beantworten könnten -: Wir haben einen Ausländeranteil von
knapp 25 Prozent. Ist es richtig, dass diese 25 Prozent 50
Prozent der Straftaten, also doppelt so viel, begehen? Wenn
ich noch anschliessen darf: Wenn dem so ist, wäre es nicht
am Platz, hier auch dieses Problem der kulturellen Unter-
schiede zu adressieren, statt mit Applaus das Männerpro-
blem hochzureden und damit Gefahren wie in Deutschland
zu riskieren?

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Schauen Sie, Herr
Rösti, wenn Sie daraus ein Ausländerproblem machen wol-
len, dann können Sie das Problem gar nicht anpacken. Ich
habe im Haus für geschlagene Frauen gearbeitet, zwar vor
langer Zeit, aber ich habe dort gesehen, dass ausländische
Männer und Schweizer Männer sich in Bezug auf die Aus-
übung von Gewalt in Paarbeziehungen nicht unterscheiden.
Vielleicht gibt es zahlenmässig einen Unterschied, aber in
Bezug auf die häusliche Gewalt gibt es hier keinen Unter-
schied. Daraus eine kulturelle Frage zu machen geht einfach
am Problem vorbei. Sie versuchen vielleicht hier, was Ihnen
entgegenkommen würde, etwas vom eigentlichen Problem
abzulenken. Aber uns geht es darum, dass wir in jeder Paar-
beziehung, in der häusliche Gewalt vorkommt – unabhängig
davon, ob der Mann oder die Frau eine Schweizerin oder ein
Ausländer ist –, diesen Menschen, es sind vorwiegend Frau-
en, Unterstützung, Hilfe anbieten können, dass der Staat hier
hinschaut, dass er eingreift. Da nützt es Ihnen nichts, wenn
Sie hier diese Unterscheidung machen. Sie wollen doch al-
len Opfern helfen, und Sie wollen alle Täter bestrafen. Darum
geht es in dieser Vorlage.

Amstutz Adrian (V, BE): Frau Bundesrätin, würden Sie nun
endlich die Frage beantworten: Werden bei 25 Prozent Aus-
länderanteil 50 Prozent der Straftaten von Ausländern verübt,
ja oder nein?

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Ich habe Ihnen die
Zahlen genannt, die ich hier vor mir habe. Ich improvisiere
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keine Statistiken, wie Sie das gerne von mir haben möchten
– das mache ich nicht.

La presidente (Carobbio Guscetti Marina, prima vicepresi-
dente): I relatori rinunciano a prendere la parola.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L'entrée en matière est décidée sans opposition

Bundesgesetz über die Verbesserung des Schutzes ge-
waltbetroffener Personen
Loi fédérale sur l'amélioration de la protection des victi-
mes de violence

Detailberatung – Discussion par article

Titel und Ingress, Ziff. I Einleitung
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Titre et préambule, ch. I introduction
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen – Adopté

Ziff. 1 Art. 28b
Antrag der Mehrheit
Abs. 3bis, 4
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Antrag der Minderheit
(Wasserfallen Flavia, Aebischer Matthias, Arslan, Fehlmann
Rielle, Flach, Marti, Mazzone, Naef)
Abs. 4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 1. art. 28b
Proposition de la majorité
Al. 3bis, 4
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Proposition de la minorité
(Wasserfallen Flavia, Aebischer Matthias, Arslan, Fehlmann
Rielle, Flach, Marti, Mazzone, Naef)
Al. 4
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Wasserfallen Flavia (S, BE): Eines hat die Evaluation, die
durchgeführt wurde, auch gezeigt: Es ist entscheidend, dass
Personen, die im Bereich des Gewaltschutzes arbeiten, sei
es bei der Polizei, bei den Gerichten oder bei den Krisen-
interventionsstellen, über die nötigen Fachkenntnisse verfü-
gen. Gewalt innerhalb von Familien – das sind meist sehr
komplexe Fälle, es geht um hoch emotionale Situationen,
und es kommt meistens noch grosser Zeitdruck hinzu. Zur
erfolgreichen Vermeidung von häuslicher Gewalt ist es wich-
tig, dass das Opfer zu jeder Zeit unterstützt und gut begleitet
wird. Dieser Umgang erfordert hohe Sensibilität und beson-
dere Fachkenntnisse. Es ist deshalb sinnvoll, dass die Kanto-
ne für eine ausreichende Weiterbildung all dieser involvierten
Fachpersonen sorgen. Der Bundesrat hat die entsprechende
Bestimmung in Artikel 28b Absatz 4 vorgeschlagen und so
auch in die Vernehmlassung geschickt. Eine klare Mehrheit
der Kantone, die ja für diese Weiterbildung sorgen müssten,
hat diese in der Vernehmlassung begrüsst.
Wir von der Minderheit möchten Sie deshalb bitten, auf die
Fassung des Bundesrates zurückzukommen und die Weiter-
bildungspflicht wieder aufzunehmen.

Guhl Bernhard (BD, AG): Wir unterstützen natürlich das An-
liegen der Minderheit Wasserfallen Flavia, aber wir tun gut
daran, unsere Gesetze schlank zu halten. Die Minderheit ver-
langt, dass im Gesetz explizit festgehalten wird, dass die

Personen an diesen Stellen entsprechend von den Kanto-
nen weitergebildet werden müssen. Das ist eine verwaltungs-
rechtliche Bestimmung, die wir den Kantonen so auferlegen
würden. Die Kantone wissen aber ihrerseits, dass sie die Per-
sonen an den Stellen, die sie definieren müssen, entspre-
chend auch ausbilden und weiterbilden müssen. Es ist also
nicht nötig, das hier noch explizit im Gesetz festzuschreiben.
Diese Bestimmung ist nicht nötig; die Kantone wissen, was
sie tun müssen. Da wir das jetzt auch entsprechend in der
Debatte erwähnt haben, kann man gut mit der Mehrheit stim-
men. Das Anliegen wird dennoch erfüllt, Frau Wasserfallen.

Vogler Karl (C, OW): Es geht hier um die Frage – Sie haben
es gehört –, ob im vorliegenden Gesetz eine Bestimmung
der Art aufgenommen werden soll, dass die Kantone für die
nötige Weiterbildung der Personen, die mit dem Schutz von
Opfern von Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen betraut
sind, zu sorgen haben. Namens der CVP-Fraktion bitte ich
Sie, Entsprechendes abzulehnen und der Mehrheit und damit
dem Ständerat zu folgen.
Warum das? Es ist unbestritten, dass die Personen, wel-
che im Bereich der Krisenintervention tätig sind, eine an-
spruchsvolle, sensible und für die Sicherheit von gewaltbe-
troffenen Menschen ausserordentlich wichtige Tätigkeit aus-
üben. Entsprechend ist es für unsere Fraktion aber auch eine
Selbstverständlichkeit, dass dafür nur geeignete und entspre-
chend gut ausgebildete Personen eingesetzt werden. Dazu
gehört selbstredend eine adäquate und regelmässige Wei-
terbildung. Gleiches gilt im Übrigen auch für die zuständigen
Gerichte.
Weil ein Grossteil der aus häuslicher Gewalt anfallenden Ko-
sten ja ohnehin bei den Kantonen und Gemeinden anfällt, ha-
ben diese auch ein explizites Interesse daran, dass bei den
Kriseninterventionsstellen und den Gerichten möglichst gut
ausgebildete Personen arbeiten. Es sollen auch Personen
sein, die sich zeitgemäss weiterbilden bzw. denen die ent-
sprechenden Möglichkeiten eingeräumt werden. Zusätzliche
bundesrechtliche Vorgaben mit entsprechenden Verpflichtun-
gen für die Kantone braucht es daher aus unserer Sicht nicht.
Schliesslich, und das als Letztes: Als Gesetzgeber müssen
wir wieder vermehrt darauf achten, dass im Zivilgesetzbuch
nicht unnötige – das wurde auch gesagt – verwaltungsrecht-
liche Bestimmungen festgeschrieben werden. Das ZGB ist
dafür der falsche Ort.
Ich bitte Sie, der Mehrheit zu folgen und den Minderheitsan-
trag abzulehnen.

Arslan Sibel (G, BS): Sowohl in der Vernehmlassung als
auch in verschiedenen Vorstössen wurde immer wieder auf
die Problematik des mangelnden Fachwissens der Perso-
nen, die mit häuslicher Gewalt zu tun haben, hingewiesen. Es
wurde bemängelt, dass die Grundkenntnisse oft ungenügend
sind, und gefordert, dass mehr Verständnis und eine einheitli-
che Regelung geschaffen werden. Sensibilisierungsarbeiten
oder auch eine einheitliche Ausbildung, zum Beispiel in einer
Polizeischule oder bei der Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörde, sind natürlich relativ wichtig. Wir wissen aber alle,
dass dort der Fokus eher woanders liegt, weil es manchmal
auch aus Gründen der Praktikabilität gar nicht anders mög-
lich ist.
Wir haben mit der Zustimmung zur Istanbul-Konvention zum
Schutz vor Gewalt gegen Frauen bestätigt, dass wir in der
Schweiz eine einheitliche Regelung wollen, damit wir die-
se Massnahmen auch überall vereinheitlichen können. Der
Entwurf des Bundesrates bietet in diesem Gesetz eine kla-
re, strukturelle Möglichkeit, mit der die nötige Weiterbildung
der Personen bei den Kriseninterventionsstellen und bei den
Gerichten gewährleistet wird. Damit hätten die Kantone, aber
auch alle Personen, die mit diesen Gesetzen zu tun haben,
eine klare Vorgabe.
Nun waren die Ständeräte dagegen, obwohl sich zwölf Kan-
tone klar für diese Regelung aussprachen. Das kann man
einigermassen verstehen, denn man möchte den Kantonen
nicht noch mehr Auflagen aufbürden. Aber ich glaube, eine
solche Regelung ist wichtig. Wir können die Argumentation
von Herrn Vogler nachvollziehen, dass es nicht immer nötig
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ist, Details in einem Gesetz zu verankern. Hier würde es aber
Klarheit schaffen, weshalb wir den Minderheitsantrag unter-
stützen werden. Sollte er nicht durchkommen, werden wir na-
türlich auch darauf beharren, dass das auf Verordnungsebe-
ne und bei den Kantonen weiterhin einheitlich so geregelt
wird, und wir werden dies mit Vorstössen auch in den jeweili-
gen Kantonen so nachfragen.

Geissbühler Andrea Martina (V, BE): Frau Kollegin, ist Ihnen
tatsächlich nicht bekannt, dass in den Polizeikorps der Tatbe-
stand der häuslichen Gewalt sehr genau behandelt wird? Wir
wissen genau, wie vorzugehen ist, wir sind für diese Fälle
sensibilisiert. Ist Ihnen das wirklich nicht bekannt?

Arslan Sibel (G, BS): Besten Dank für Ihre Frage, Frau
Geissbühler. Es freut mich, dass Sie in einer Polizeischule
waren, wo man das genau angeschaut hat. Es ist aber nicht
so, dass man bei häuslicher Gewalt nur eine Phase beob-
achtet. Bei der Polizeischule geht es, so, wie ich das kenne,
darum, dass man vor Ort ist, dass man die Frau oder das
Opfer in Sicherheit bringen kann. Dort ist die Polizei struktu-
rell gut. Aber wie gehen die Polizisten mit Kindern um? Wie
gehen sie mit Personen um, die mit Gewalt konfrontiert oder
ängstlich sind? Wie gehen sie mit unterschiedlichen Hinter-
gründen, Sozialschichten und Kulturen um? Da weiss ich,
dass es leider – ich muss Sie enttäuschen – nicht genügend
Massnahmen gibt. Da braucht es wirklich einheitliche, kla-
re Regelungen. Wir sind deshalb klar der Meinung, dass der
Antrag des Bundesrates sehr hilfreich wäre.

Flach Beat (GL, AG): Ich finde es wichtig, dass wir noch
ganz kurz auf Artikel 28b Absatz 3bis eingehen. Mit die-
ser Bestimmung wird, und das ist völlig unbestritten von der
Kommission und auch vom Erstrat, die Entscheidbehörde
verpflichtet, ihren Entscheid an die zuständige Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde weiterzugeben. Es scheint mir
wichtig, hier darauf hinzuweisen, dass die Kantone in ihren
Verfahrensabläufen regeln müssen, was mit diesen Meldun-
gen dann geschieht, wie diese Meldungen an den richtigen
Ort kommen, und dass die Gerichte sie innerhalb nützlicher
Zeit weitergeben, damit diese Informationen immer ohne Ver-
zug fliessen.
Die Ergänzung von Absatz 4 hat der Ständerat gestrichen,
und die Mehrheit Ihrer Kommission ist dem Ständerat ge-
folgt. Dazu möchte ich Folgendes ausführen: Sie finden mei-
nen Namen noch bei der Minderheit. Das war ein Irrtum von
mir. Ich habe im Nachgang zur Sitzung die Materialien noch
einmal etwas angeschaut und geprüft, was wir im Zivilge-
setzbuch alles regeln. Das Anliegen, das teilen wir selbst-
verständlich: Es ist absolut wichtig und elementar, dass die
Personen, die sich um häusliche Gewalt kümmern, die in-
tervenieren, die bei einer ersten Krise gerufen werden und
erscheinen, geschult sind, gut ausgebildet sind; dass sie das
notwendige Fingerspitzengefühl, aber auch die notwendige
Autorität haben, um mit solchen Situationen im familiären Be-
reich umzugehen; dass sie auch eine Gesamtbetrachtung
der Situation anstellen können, denn häufig ist ja nicht nur
ein Paar, sondern es sind auch noch Kinder oder Verwandte
involviert. Es ist elementar wichtig, dass diese Personen rich-
tig ausgebildet sind. Aber auf der anderen Seite muss man
auch sagen: Das ist ohnehin eine Voraussetzung für diese
Tätigkeit.
Mir scheint es eigentlich wichtiger zu sein, dass wir die Kan-
tone darauf hinweisen, dass sie genügend Ressourcen zur
Verfügung stellen, genügend Zeit zur Verfügung stellen, da-
mit diese Personen bei einer Intervention nicht gleich wieder
wegrennen müssen, wenn sie das Gefühl haben: Die Situati-
on ist jetzt einigermassen in Ordnung, die Prügelei oder die
Schreierei hat aufgehört, das Zerschlagen von Geschirr ist
beendet, die Personen sind jetzt einigermassen beruhigt. Es
muss Zeit investiert werden, um präventiv zu wirken, um eine
Eskalation zu verhindern. Aber diese Bestimmung über die
notwendige Ausbildung gehört nicht in Artikel 28b an den An-
fang des Zivilgesetzbuches. Die Kantone müssen das, was in
dieser Bestimmung verlangt wird, ohnehin tun.
Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit zu folgen.

Fehlmann Rielle Laurence (S, GE): Je m'exprimerai à pro-
pos de la proposition de la minorité Wasserfallen Flavia à
l'article 28b alinéa 4. Le projet du Conseil fédéral charge les
cantons d'assurer la formation continue du personnel ou des
tribunaux qui doivent garantir la protection contre la violence,
les menaces et le harcèlement. La majorité de la commis-
sion veut biffer cet alinéa en invoquant l'argument qu'il ne
faut pas imposer des obligations supplémentaires aux can-
tons qui forment déjà le personnel de ces services.
Le groupe socialiste pense au contraire que les victimes
doivent être soutenues et accompagnées par des profession-
nels bien formés. La violence domestique est un problème
particulièrement sensible, avec une forte charge émotion-
nelle, et les professionnels doivent savoir y faire face tout
en gardant une certaine distance. Or, la problématique de
la violence domestique n'est certainement pas au coeur de
la formation continue dans les écoles de police par exemple.
Il est dès lors indispensable qu'une formation continue par-
ticulière soit dispensée aux personnes qui travaillent dans
les services concernés par ce problème. Il est aussi impor-
tant que l'obligation de dispenser une formation continue soit
étendue à tous les cantons. Je relève que, lors de la procé-
dure de consultation, douze cantons se sont prononcés en
faveur de cette mesure et qu'ils n'ont pas jugé que cette dis-
position était une entorse au fédéralisme.
Je vous propose donc de soutenir cette proposition de mino-
rité.

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Es geht natürlich
schon darum, dass für den Gewaltschutz auch bei den Be-
hörden und involvierten Personen die entsprechenden Fach-
kenntnisse vorhanden sein müssen. Deshalb hat der Bun-
desrat vorgeschlagen, dass die Kantone in Zukunft für die
nötige Aus- und Weiterbildung sorgen sollen.
Der Ständerat hat diesen Vorschlag abgelehnt, nicht weil er
der Meinung war, diese Bestimmung sei nicht nötig oder nicht
wichtig, sondern aus der Überlegung heraus, dass im be-
währten Vollzugsföderalismus die Kantone Bundesrecht voll-
ziehen. Dazu gehöre ausgebildetes Personal, das sich natür-
lich auch weiterbilde. Es sei aber nicht notwendig, dies auch
noch im Zivilgesetzbuch festzuhalten.
Ich muss Ihnen sagen: Ich kann mit dem Entscheid des Stän-
derates und auch der Mehrheit Ihrer Kommission durchaus
leben, weil ich erstens davon ausgehe, dass die Kantone sich
tatsächlich auch ohne ausdrückliche Weiterbildungspflicht in
der Pflicht sehen, dass hier geschulte Fachpersonen einge-
setzt werden; zweitens vor allem deshalb, weil sich die Kan-
tone natürlich auch bewusst sind, dass die Folgekosten von
häuslicher Gewalt viel höher sind als die Kosten für Inter-
ventionsmassnahmen durch geschultes Personal. Ich habe
mich übrigens schlaugemacht: Es wird, wie es Frau National-
rätin Geissbühler erwähnt hat, in den verschiedenen Polizei-
korps bereits sehr viel gemacht, leider nicht in allen Kantonen
gleich viel. Ich denke aber, das Bewusstsein, dass man hier
mit gutgeschultem Personal wirklich gute Arbeit leisten kann,
ist vorhanden.
In diesem Sinne kann ich mit dem Entscheid der Mehrheit
Ihrer Kommission leben.

Amherd Viola (C, VS), für die Kommission: Sie haben es ge-
hört, der Bundesrat will mit dem neuaufgenommenen zweiten
Satz von Artikel 28b Absatz 4 ZGB die Kantone zur Weiter-
bildung der Personen verpflichten, die bei den zuständigen
Stellen und Gerichten mit dem Schutz gegen Gewalt, Dro-
hungen oder Nachstellungen betraut sind.
Die Kommission geht mit dem Bundesrat einig, dass Fach-
kenntnisse in diesem Bereich zentral sind, denn es geht
immer um Krisensituationen im sensiblen Bereich der zwi-
schenmenschlichen Beziehungen. Die Kommissionsmehr-
heit stimmt aber mit dem Ständerat darin überein, dass die
Kantone ein ureigenes Interesse daran haben, dass der Voll-
zug des Bundesrechts funktioniert. Die Kantone sorgen des-
halb auch ohne bundesrechtliche Vorschrift für eine gute Aus-
bildung der Personen, die im Krisenfall intervenieren müssen.
Es braucht deshalb aus Sicht der Kommissionsmehrheit kei-
nen Eingriff in die kantonale Souveränität.
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Die Kommissionsminderheit erachtet eine spezialisierte Aus-
bildung als derart wichtig und den Eingriff in die föderale
Struktur als derart gering, dass sich die vom Bundesrat vor-
gesehene Ergänzung von Artikel 28b Absatz 4 rechtfertigt.
Mit 16 zu 7 Stimmen hat sich die Kommission für die Variante
des Ständerates und damit gegen einen unnötigen Eingriff in
die kantonale Souveränität ausgesprochen. Ich bitte Sie, dem
Antrag der Kommissionsmehrheit, mit dem auch der Bundes-
rat leben kann – wir haben es gehört –, zu folgen.

Mazzone Lisa (G, GE), pour la commission: Vous l'avez en-
tendu, nous sommes à l'article 28b alinéa 4 du Code civil.
Le Conseil fédéral propose de garantir la formation continue
du personnel du service qui peut prononcer l'expulsion im-
médiate du logement commun en cas de crise. Il propose
aussi de garantir la formation continue des tribunaux char-
gés de garantir la protection contre la violence, les menaces
et le harcèlement. S'il y a divergence entre la majorité de la
commission et le projet du Conseil fédéral, ce n'est pas sur la
question de la nécessité de disposer de personnel qui jouisse
d'une bonne formation et qui soit adéquat dans l'exercice de
sa fonction, mais bien sur la question de savoir si l'on doit
l'inscrire dans le Code civil.
Les cantons ont tout intérêt à avoir du personnel qui soit bien
formé et sensibilisé à ces questions. L'inscrire dans le Code
civil serait lourd de conséquences et porte atteinte à l'auto-
nomie des cantons. C'est la réflexion à laquelle a abouti la
majorité de la commission. C'est pour cette raison qu'elle a
suivi le Conseil des Etats – qui est évidemment sensible à
cette question de l'autonomie des cantons – et qu'elle pro-
pose de ne pas mentionner dans le Code civil la formation
continue pour le personnel du service compétent et des tri-
bunaux. La commission a pris sa décision par 16 voix contre
7. Le Conseil des Etats a aussi décidé de biffer cette dispo-
sition.
Je vous invite à suivre la majorité de la commission.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; 17.062/17486)
Für den Antrag der Mehrheit ... 133 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 46 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Ziff. 1 Art. 28c, 6d Schlusstitel; Ziff. 2 Art. 114 Bst. f
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. 1 art. 28c, 6d titre final; ch. 2 art. 114 let. f
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen – Adopté

Ziff. 2 Art. 115 Abs. 2
Antrag der Mehrheit
Bei Streitigkeiten nach Artikel 114 Buchstabe f können die
Gerichtskosten der unterliegenden Partei auferlegt werden,
wenn gegen sie ein Verbot nach der Bestimmung über Ge-
walt, Drohungen oder Nachstellungen nach Artikel 28b ZGB
oder eine Massnahme nach Artikel 28c ZGB angeordnet
wird.

Antrag der Minderheit I
(Wasserfallen Flavia, Aebischer Matthias, Arslan, Fehlmann
Rielle, Flach, Marti, Mazzone, Naef)
Bei Streitigkeiten nach Artikel 114 Buchstabe f können die
Gerichtskosten der unterliegenden Partei auferlegt werden,
wenn gegen sie ein Verbot nach der Bestimmung über Ge-
walt, Drohungen oder Nachstellungen nach Artikel 28b ZGB
oder eine Massnahme nach Artikel 28c ZGB angeordnet wird
und der obsiegenden Partei dadurch keine Nachteile entste-
hen.

Antrag der Minderheit II
(Bauer, Derder)
Streichen

Ch. 2 art. 115 al. 2
Proposition de la majorité
En cas de litige au sens de l'article 114, lettre f, les frais
peuvent être mis à la charge de la partie succombante si
une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les
menaces et le harcèlement au sens de l'article 28b CC ou
une mesure au sens de l'article 28c CC est prononcé contre
elle.

Proposition de la minorité I
(Wasserfallen Flavia, Aebischer Matthias, Arslan, Fehlmann
Rielle, Flach, Marti, Mazzone, Naef)
En cas de litige au sens de l'article 114 lettre f les frais peuve-
nt être mis à la charge de la partie succombante si une inter-
diction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces
et le harcèlement au sens de l'article 28b CC ou une mesure
au sens de l'article 28c CC est prononcé contre elle et si cela
ne porte pas préjudice à la partie qui a eu gain de cause.

Proposition de la minorité II
(Bauer, Derder)
Biffer

Wasserfallen Flavia (S, BE): Um die prozessualen Hürden
zu senken, hat der Bundesrat sinnvollerweise vorgeschla-
gen, dass im Entscheidverfahren keine Gerichtskosten ge-
sprochen werden. Diese Kostenbefreiung, die in der Zivilpro-
zessordnung festgehalten ist, kennen wir auch bei arbeits-
und gleichstellungsgesetzlichen Verfahren.
Jetzt möchte die Mehrheit der Kommission diese Kostenbe-
freiung aufweichen, indem die Gerichte die Möglichkeit erhal-
ten, die Gerichtskosten der unterliegenden Partei zu übertra-
gen. Nun ist es bei häuslicher Gewalt – wir haben eingehend
darüber gesprochen – in den meisten Fällen so, dass sowohl
die klagende als auch die unterliegende Partei das gleiche
Familienbudget haben.
Mit der Formulierung in unserem Minderheitsantrag soll eine
Gerichtskostenübertragung möglich sein, jedoch soll vermie-
den werden, dass damit allfällig betroffene Kinder aus dem
gemeinsamen Haushalt am Schluss die Leidtragenden sind.
Aus diesem Grund ist es uns Antragstellenden wichtig, dass
die Formulierung, wie sie die Mehrheit vorschlägt, durch den
Zusatz ergänzt wird, dass "der obsiegenden Partei dadurch
keine Nachteile entstehen". Sollten Sie dem für uns wichtigen
Zusatz nicht zustimmen, werden wir in der Konsequenz der
Minderheit II (Bauer) folgen.

Bauer Philippe (RL, NE): Ma proposition de minorité vise à
régler, comme cela se fait pour toutes les autres procédures
gratuites, la question des frais de justice dans le cadre de la
violence domestique. Le coût du bracelet – vous en avez dis-
cuté, vous l'avez réglé à l'article 28c alinéa 4 du Code civil –,
peut être imputé à l'auteur de violence domestique. Nous ne
parlons dès lors que des frais de justice, des frais liés à l'in-
tervention du juge, et, en la matière, il s'agit de replacer l'ar-
ticle 115 du Code de procédure civile dans sa systématique.
L'article 114 que nous venons de modifier prévoit qu'un cer-
tain nombre de procédures sont gratuites. Il s'agit des procé-
dures liées à la loi sur l'égalité, et aux personnes en situation
de handicap, des procédures en matière de droit du travail
avec une valeur inférieure à 30 000 francs, des procédures
sur la participation et – comme je l'ai dit –, maintenant, des
litiges liés à la violence domestique. Cela est juste et cela est
bien parce que cela permet un accès à la justice pour des
personnes qui, souvent, sont dans une situation financière
précaire, voire des personnes qui ne pourraient pas accéder
à la justice pour diverses raisons, notamment consécutives à
la séparation et à l'absence de décision pour ce qui concerne
les contributions d'entretien.
L'article 115 actuel prévoit que les frais de toutes ces pro-
cédures peuvent être, dans certaines situations, malgré tout,
mis à la charge de l'une ou l'autre des parties, cela pouvant
concernant d'ailleurs aussi bien le demandeur que le défen-
deur.
L'article 115 en vigueur du Code de procédure civile prévoit
en effet que les frais seront mis à la charge de la partie qui
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a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. Si je de-
mande quelque chose de façon téméraire, même si la procé-
dure est par essence gratuite, je peux voir les frais mis à ma
charge. Si je m'oppose, dans une telle procédure, de mau-
vaise foi, les frais peuvent être mis à ma charge. Le système
est clair, le système est logique, et ni le Conseil fédéral ni le
Conseil des Etats n'ont proposé d'y changer quoi que ce soit.
Aujourd'hui, la Commission des affaires juridiques, dans un
souci de lutter contre la violence domestique, propose d'intro-
duire une exception à l'exception de l'article 115 du Code de
procédure civile pour les cas liés à l'application des articles
28b et 28c du Code civil: dans ces cas-là, les frais pourraient
être mis à la charge de l'auteur. Selon moi, il n'y a aucune
raison de créer là une "lex specialis" en matière de violence
conjugale. Le système des frais a été réglé par le Code de
procédure civile, la procédure est gratuite et il convient d'en
rester à la règle de l'article 115 en vigueur, sans vouloir y
rajouter un alinéa supplémentaire.
C'est pourquoi je vous remercie de suivre ma minorité,
étant précisé que la majorité du groupe libéral-radical adop-
tera cette proposition alors qu'une minorité de membres du
groupe libéral-radical, vraisemblablement, en restera à la pro-
position de la majorité de la commission.

La presidente (Carobbio Guscetti Marina, prima vicepresi-
dente): Il gruppo del Partito borghese democratico sostiene
la proposta della maggioranza.

Arslan Sibel (G, BS): Die grüne Fraktion wird den Minder-
heitsantrag I unterstützen, und zwar, weil wir eine Regelung
für die Kosten und eine Vereinfachung schaffen wollen.
Die Gerichtskosten sollten nicht einer Person in einem Haus-
halt auferlegt werden, welche vielleicht nicht über genügend
finanzielle Mittel verfügt. Dies wäre zum Nachteil der obsie-
genden Partei; sie soll nicht noch einmal belastet werden.
Dies scheint uns wichtig zu sein, gerade auch, wenn es um
die Abwägung geht, ob man einen solchen Prozess durch-
zieht.
In Artikel 114 sind konkrete Beispiele erwähnt, bei denen es
nicht zu einer Übertragung der Gerichtskosten kommen soll.
Die Bestimmung wäre natürlich, wenn wir dem Bundesrat fol-
gen würden, einheitlich. Aber wir sind trotzdem der Meinung,
dass es nicht noch mehr Kosten für Personen geben sollte,
die vielleicht nicht über genügend finanzielle Mittel verfügen.
Es könnte sie in den Ruin treiben, wenn sie diese Gerichts-
kosten zu tragen hätten.
Deshalb beantragen wir, dem Antrag der Minderheit I zuzu-
stimmen.

Flach Beat (GL, AG): Auch die grünliberale Fraktion emp-
fiehlt Ihnen, hier der Minderheit I (Wasserfallen Flavia) zu fol-
gen. Es geht um die Umlegung von Prozesskosten. Wir ha-
ben es gehört: In diesen Bereichen soll grundsätzlich eine
Prozesskostenfreiheit bestehen, damit wir die Hürden für die
Opfer, solche Prozesse zu führen, möglichst tief halten. Es
kann aber durchaus gerechtfertigt sein, dass die anfallenden
Prozesskosten der unterliegenden Partei eben doch aufge-
bürdet werden. Das Gericht soll hier die Möglichkeit haben,
sein Ermessen spielen zu lassen.
Die Minderheit I nimmt bei dieser Umlage von Kosten aber
einen ganz wichtigen Punkt auf. Es geht nämlich um die Fra-
ge, was passiert, wenn einem Ehemann solche Kosten aufer-
legt werden, der weiterhin mit der Ehefrau und vielleicht mit
Kindern im gemeinsamen Haushalt lebt, der die Kinder be-
treut und keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. Werden ihm Ko-
sten auferlegt, dann trägt das die ganze Familie mit, und letzt-
lich wird das der Frau, den Kindern und der ganzen Situation
abträglich sein. Deshalb ist diese Ausnahme hier wichtig. Die
Gerichte sollen die Handhabe und die Möglichkeit haben, die
Kosten entsprechend dem individuellen Fall aufzuerlegen.
Lassen Sie mich noch kurz etwas zu Artikel 198 Buchsta-
be abis sagen. Der Artikel ist vollkommen unbestritten. Er
hält fest, dass in Verfahren, über die wir hier sprechen, das
Schlichtungsverfahren nicht mehr notwendig ist, das heisst,
es wird übersprungen. Mir scheint es wichtig zu sein, dass wir
hier als Gesetzgeber auch den Kantonen mitgeben, dass es

natürlich nicht reicht, wenn man in der Prozessordnung das
Schlichtungsverfahren einfach überspringt. Man muss für die
Opfer auch Informationen bereitstellen, damit sie wissen, wo
sie sich melden und wie sie vorgehen können. Es ist wich-
tig, dass sie wissen, dass sie ein Recht auf ein schnelles
Verfahren beim zuständigen Gericht haben, und diese Infor-
mationen verfügbar sind. Damit die Opfer tatsächlich schnell
Hilfe bekommen und ein schnelles zivilrechtliches Verfahren
anstrengen können, das ihnen tatsächlich auch schnell hilft,
könnten entsprechende Informationen auf dem Internet be-
reitgestellt werden. Wir könnten so Opfer vermeiden oder Op-
fern helfen.

Vogler Karl (C, OW): Hier geht es um die Frage, ob bei Strei-
tigkeiten nach Artikel 114 Buchstabe f ZPO, d. h. bei solchen
wegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen gemäss Ar-
tikel 28b ZGB oder betreffend die Anordnung einer elektro-
nischen Überwachung nach Artikel 28c ZGB, die Gerichts-
kosten der unterliegenden Partei auferlegt werden können,
wenn gegen sie ein Verbot nach der Bestimmung über Ge-
walt, Drohungen oder Nachstellungen nach Artikel 28b ZGB
oder eine Massnahme nach Artikel 28c ZGB angeordnet wur-
de. Entsprechendes beantragt die Mehrheit der Kommission,
während die Minderheit I (Wasserfallen Flavia) eine solche
Überbindung nur dann will, wenn der obsiegenden Partei da-
durch keine Nachteile entstehen. Die Minderheit II (Bauer)
will die Bestimmung ganz streichen.
Namens der Fraktion der CVP bitte ich Sie auch hier, der
Mehrheit zu folgen. Wir sind der Meinung, dass es im Grund-
satz richtig ist, die Möglichkeit der Gerichtskostenüberbin-
dung auch in diesem sensiblen Bereich zulasten des Tä-
ters oder der Täterin zu schaffen. Dabei haben wir gleichzei-
tig Verständnis für die Argumentation der Minderheit I, dass
nämlich aus der entsprechenden Überbindung der obsiegen-
den Partei keine Nachteile entstehen sollen. Wir sind jedoch
der Meinung: Weil Artikel 115 Absatz 2 ZPO eine Kann-Vor-
schrift darstellt, kann es den Gerichten überlassen werden,
im Einzelfall zu entscheiden, ob die Gerichtskosten der unter-
liegenden Person überbunden werden sollen oder eben nicht.
Wir gehen davon aus, dass ein Gericht in verantwortungsvol-
ler Ausübung seiner Tätigkeit Entsprechendes nicht machen
wird, wenn der obsiegenden Partei oder etwa der Familie dar-
aus tatsächlich echte und nicht zu rechtfertigende Nachteile
entstehen. Ein Ausschluss der Überbindung der Gerichtsko-
sten im Falle der Nachteilsfolge zulasten der obsiegenden
Partei könnte zudem dazu führen, dass die Gerichtskosten
der unterliegenden Partei selbst dann nicht überbunden wür-
den, wenn sich letztere in guten finanziellen Verhältnissen
befindet. Es gilt zu beachten, dass gerade bei häuslicher Ge-
walt die Überbindung der Gerichtskosten zulasten der unter-
liegenden Partei ohnehin in vielen Fällen auch die obsiegen-
de Partei treffen kann und auch treffen wird. Das lässt sich
letztlich gar nicht vermeiden, beispielsweise etwa im Rah-
men eines laufenden Scheidungsverfahrens und der damit
verbundenen güterrechtlichen Auseinandersetzung.
Ich bitte Sie daher, der Mehrheit zu folgen. Den Minderheits-
antrag II (Bauer) lehnen wir deshalb ab, weil damit eine Ko-
stenüberbindung an die unterliegende Partei generell verun-
möglicht würde. Das wollen wir nicht.

Fehlmann Rielle Laurence (S, GE): Comme cela a déjà été
dit à plusieurs reprises, à cet article, il est question de sa-
voir si l'on doit faire supporter les frais à la partie qui a été
condamnée et cela dans tous les cas sans exception. Ce qui
est proposé par la minorité I (Wasserfallen Flavia), c'est que
la partie dite succombante paie les frais du procès si cela ne
porte pas préjudice à toute la famille, notamment à la ou aux
victimes.
Il est vrai que si l'on regarde les choses de manière su-
perficielle, on peut se dire qu'il est normal que la personne
condamnée, surtout en matière de violence domestique,
doive aussi payer les frais de justice. Mais il semble que ce
soit une manière un peu rapide de voir les choses. En effet,
en cas de violence domestique, si l'auteur de la violence a
peu de moyens financiers, les frais qu'il devra payer risquent
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d'appauvrir toute la famille et donc de priver les victimes de
certaines prestations. Ce sont souvent les enfants qui seront
prétérités dans ce cas. Les victimes seront donc doublement
pénalisées, d'abord pour avoir subi des violences, puis pour
supporter des frais dont elles ne sont pas responsables, ce
qui risque de les priver de certains moyens importants. Fina-
lement, cela risque d'aller à l'encontre des buts recherchés
par la loi.
La majorité de la commission pense que la personne qui est
responsable de la violence domestique doit dans tous les cas
payer les frais de justice. En revanche, le Conseil fédéral est
d'accord avec l'approche de la minorité de la commission qui
lui semble mieux correspondre à la loi dont nous sommes en
train de discuter.
Je vous demande donc de suivre la minorité I.

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Wenn man das Recht
durchsetzen will, um Opfer von häuslicher Gewalt oder Stal-
king zu schützen, wenn man will, dass das Recht durchge-
setzt werden kann, dann muss man gewisse Verbesserun-
gen vornehmen; das hat die Evaluation ganz deutlich gezeigt.
Man muss prozessuale Hürden abbauen, und da spielen na-
türlich die Kosten eine ganz zentrale Rolle.
Opfer von Gewalt und Stalking sollen sich deshalb aus Sicht
des Bundesrates im zivilrechtlichen Gewaltschutzverfahren
kostenlos an das Zivilgericht wenden können, und es sol-
len daher keine Gerichtskosten mehr anfallen. Damit entfällt
auch der Kostenvorschuss, der oft sehr problematisch ist.
Was natürlich nicht entfällt – einfach damit das auch noch ge-
sagt ist –, das sind die Kosten für einen Anwalt; diese müssen
bezahlt werden. Auch das kann unter Umständen ein Famili-
enbudget sehr belasten.
Nach dem Entwurf des Bundesrates ist das Verfahren für Klä-
ger und Beklagte kostenlos. Die Minderheit II (Bauer) möch-
te bei diesem Antrag des Bundesrates bleiben, beim Verzicht
auf die Prozesskosten. Der Sprecher der Minderheit II hat
es deutlich gesagt: Selbstverständlich können bei bös- oder
mutwilliger Prozessführung die Kosten auch weiterhin aufer-
legt werden. Ich glaube, dieses Risiko ist damit gebannt.
Nun hat Ihre Kommission aber beschlossen, dass das Ge-
richt einem Täter Verfahrenskosten auferlegen können soll.
Voraussetzung ist, dass ein Kontakt- oder Rayonverbot an-
geordnet wird, allein oder in Kombination mit einer elektro-
nischen Überwachung. Ich glaube, es ist wichtig, was Herr
Nationalrat Vogler vorhin nochmals betont hat: Es ist ein Kön-
nen, nicht ein Müssen. Das heisst, auch der Antrag der Mehr-
heit Ihrer Kommission impliziert ein Ermessen des Gerichtes,
ob diese Kosten überwälzt werden oder nicht.
Für den Bundesrat ist das an sich vertretbar, allerdings unter
einem gewichtigen Vorbehalt: Bei häuslicher Gewalt und Stal-
king, das wurde vorhin mehrfach gesagt, belasten die Ge-
richtskosten natürlich nicht einfach das Budget des Täters,
sondern wir sprechen hier von Paarbeziehungen, von Fami-
lien; es ist ja Gewalt innerhalb von Beziehungen. Deshalb
ist eigentlich in der Regel das gesamte Familienbudget be-
troffen. Es sind ja Menschen, die miteinander unter dem glei-
chen Dach leben. Da sind wir ganz klar der Meinung, dass die
Regelung der Kommissionsmehrheit nicht dazu führen darf,
dass ein Opfer wegen dieser indirekten Kostenrisiken darauf
verzichtet, den Schutz, der ihm hier zusteht, einzufordern.
Es ist daher wirklich zentral, dass die Verfahrenskosten der
Tatperson auferlegt werden können, aber nicht müssen. Da-
mit hat das Gericht dann einen Ermessensspielraum. Es
kann die Gerichtskosten im Einzelfall der Tatperson auferle-
gen, wenn diese über die erforderlichen Mittel verfügt und
gleichzeitig nicht die Gefahr besteht, dass das Opfer oder
auch zum Beispiel die mitbetroffenen Kinder unter der Ko-
stenauflage leiden.
Die Minderheit I (Wasserfallen Flavia) möchte gerade diese
Auflage direkt ins Gesetz schreiben. Wenn Sie überhaupt die
Möglichkeit einer Kostenauflage in Betracht ziehen, stellt die-
se Ergänzung sicher, dass das Gericht diese wichtige Über-
legung anstellt und vor allem auch diesen Zusammenhang
nicht übersieht.
Wir favorisieren selbstverständlich nach wie vor unsere eige-
ne Lösung – den Entwurf des Bundesrates –, die auch von

der Minderheit II (Bauer) unterstützt wird. In zweiter Priorität
würden wir Sie bitten, die Minderheit I (Wasserfallen Flavia)
zu unterstützen, weil sie sicherstellt, dass das Gericht zwar
einen Ermessensspielraum hat, aber eben auch die Gesamt-
situation in Betracht zieht. Wenn Sie die Kommissionsmehr-
heit unterstützen, dann habe ich immerhin von denjenigen,
welche die Mehrheit unterstützen, gehört, dass hier ganz klar
vom Gericht erwartet wird, dass es die Gesamtsituation an-
schaut und der speziellen Situation von häuslicher Gewalt
Rechnung trägt. Das würde dann nicht im Gesetz stehen, wä-
re aber zuhanden der Materialien so festgehalten.

Mazzone Lisa (G, GE), pour la commission: Il s'agit ici
de l'article 115 du Code de procédure civile, qui règle les
frais juridiques. Il faut relever que la question des frais ju-
ridiques est un grand enjeu. Dans l'évaluation qui avait été
faite, les entraves procédurales que constituent les frais juri-
diques étaient un élément déterminant dans la poursuite ou
non de la procédure. Dans ce sens, le projet du Conseil fé-
déral est positif puisqu'il vise à alléger les frais juridiques de
la victime.
Cet article règle le fait que, dans certaines situations, ces
frais peuvent être mis à la charge des parties. Ces situations
sont constituées par les cas où la partie a procédé de façon
téméraire ou de mauvaise foi. La proposition de la majorité
de la commission introduit une exception à la gratuité: dans
tous les cas, les frais peuvent – et non pas "doivent" – être
mis à la charge de l'auteur. Donc, il y a de toute façon une
appréciation du juge à propos du fait de mettre ou de ne pas
mettre les frais de justice à la charge de la partie succom-
bante.
La raison qui a motivé la majorité de la commission, c'est
qu'un auteur d'infraction peut par exemple être particulière-
ment fortuné. Dans ce sens, il serait déplacé que ces frais
soient pris en charge par la collectivité. Il y a d'autres situa-
tions qui justifieraient cette façon de procéder. Ce qui est sûr,
c'est qu'il y a un examen au cas par cas. C'est le sens de la
formulation potestative.
La minorité I (Wasserfallen Flavia) souhaite préciser, à cette
exception à l'exception, que cela ne doit pas porter préjudice
à la partie qui a eu gain de cause. On pense évidemment à
des situations où il y a un ménage commun, une dépendance
économique. Dans ces cas, les frais juridiques peuvent avoir
des conséquences pour la victime elle-même. C'est dans ce
sens que la minorité I veut préciser l'application de l'exception
introduite par la majorité de la commission.
La minorité II (Bauer) veut en rester aux exceptions actuelles,
donc à la version du Conseil fédéral et au droit en vigueur, à
savoir que les frais judiciaires peuvent être mis à la charge
de la partie seulement si elle a procédé de façon téméraire
ou de mauvaise foi.
Je vous invite à soutenir la proposition de la majorité de la
commission.

Amherd Viola (C, VS), für die Kommission: Der vom Stän-
derat und von der nationalrätlichen Kommission unterstütz-
te Artikel 114 Litera f der Zivilprozessordnung sieht neu vor,
dass bei Entscheidverfahren bei Streitigkeiten wegen Gewalt,
Drohungen oder Nachstellungen nach Artikel 28b ZGB oder
betreffend die Anordnung einer elektronischen Überwachung
nach Artikel 28c ZGB keine Gerichtskosten gesprochen wer-
den. Diese Bestimmung soll dafür sorgen, dass Opfer häus-
licher Gewalt nicht wegen eines zu leistenden Kostenvor-
schusses oder aus Angst vor einer Kostenübernahme daran
gehindert werden, ein Verfahren einzuleiten. Oft ist es näm-
lich so, dass die Kosten, die der verletzenden Person in ei-
nem Urteil überbunden werden, aus dem Familienbudget be-
zahlt werden und damit wieder die von Gewalt betroffene Fa-
milie darunter leidet. Die Absicht des Bundesrates, dies zu
verhindern, wird von der Kommission einstimmig unterstützt.
Es gibt aber Fälle, in denen die verletzende Person vermö-
gend ist, und es gibt natürlich auch Stalkingfälle, in denen
die involvierten Personen nicht familiär miteinander verbun-
den sind. In solchen Fällen ist es für die Kommissionsmehr-
heit vertretbar, dass die Kosten der verurteilten Person aufer-
legt werden.
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Artikel 115 Absatz 2 ZPO nimmt dieses Anliegen auf, und
zwar in Form einer Kann-Vorschrift; das heisst, der Richter
muss beim Kostenentscheid abschätzen, ob er vom Grund-
satz des kostenlosen Verfahrens abweichen und Kosten
überwälzen will.
Die Minderheit I (Wasserfallen Flavia) ist mit dieser Möglich-
keit einverstanden, will aber präzisieren, dass eine Überwäl-
zung der Kosten nur möglich ist, wenn der obsiegenden Par-
tei dadurch keine Nachteile entstehen. Aus Sicht der Kom-
missionsmehrheit ist dieser Zusatz nicht notwendig, weil der
Richter in Ausübung seines pflichtgemässen Ermessens die-
se Abwägung so oder so machen muss.
Die Minderheit II (Bauer) will beim geltenden Recht bleiben
und auf die Möglichkeit der Kostenüberwälzung gänzlich ver-
zichten.
Ich bitte Sie namens der Kommissionsmehrheit, die Anträge
der Minderheiten I und II abzulehnen.

Erste Abstimmung – Premier vote
(namentlich – nominatif; 17.062/17487)
Für den Antrag der Mehrheit ... 116 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit I ... 56 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Zweite Abstimmung – Deuxième vote
(namentlich – nominatif; 17.062/17488)
Für den Antrag der Mehrheit ... 95 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit II ... 82 Stimmen
(1 Enthaltung)

Ziff. 2 Art. 198 Bst. abis, 243 Abs. 2 Bst. b, 343 Abs. 1bis,
Gliederungstitel vor Art. 407d, Art. 407d; Ziff. 3 Gliede-
rungstitel vor Art. 52
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. 2 art. 198 let. abis, 243 al. 2 let. b, 343 al. 1bis, titre
précédant l'art. 407d, art. 407d; ch. 3 titre précédant l'art.
52
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen – Adopté

Ziff. 3 Art. 55a
Antrag der Mehrheit
Titel, Abs. 1 Einleitung, Bst. b, c, 2–5
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Antrag der Minderheit I
(Rickli Natalie, Egloff, Geissbühler, Nidegger, Reimann Lu-
kas, Schwander, Walliser, Zanetti Claudio)
Rückweisung an die Kommission
mit dem Auftrag, einen Formulierungsvorschlag für ein Kon-
zept zu erarbeiten mit folgenden Elementen:
– Für die im geltenden Artikel 55a StGB genannten Strafta-
ten soll ein Täter grundsätzlich bestraft werden (keine Ein-
stellungs- oder Sistierungsmöglichkeit gemäss Artikel 55a
StGB).
– Einem Täter kann die Pflicht zur Teilnahme an einem Lern-
programm während des Verfahrens auferlegt werden, auch
ohne dass das Verfahren sistiert wird.
– Einem Täter kann die Pflicht zur Teilnahme an einem Lern-
programm (zusätzlich zur Strafe) auch dann als Massnahme
auferlegt werden, wenn die in Artikel 56 Absatz 1 StGB ge-
nannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Die Strafe kann
dann gegebenenfalls zugunsten der Massnahme aufgescho-
ben werden.

Antrag der Minderheit II
(Rickli Natalie, Egloff, Geissbühler, Reimann Lukas, Schwan-
der, Steinemann, Walliser)
Abs. 1 Bst. c
c. eine Wiederholungstat ausgeschlossen werden kann.

Antrag der Minderheit III
(Rickli Natalie, Egloff, Geissbühler, Nidegger, Reimann Lu-
kas, Schwander, Walliser, Zanetti Claudio)
Aufheben

Antrag Feri Yvonne
Abs. 1 Bst. c
c. die Sistierung geeignet erscheint, die Situation des Opfers
und allfällig mitbetroffener Kinder zu stabilisieren oder zu ver-
bessern.
Schriftliche Begründung
Im Entwurf des Bundesrates wird nicht mehr geprüft, ob Kin-
der im Konflikt zwischen den Erziehungsberechtigten betrof-
fen sind und ob mit einer Sistierung das Kindeswohl gefähr-
det wird. Dies, obwohl die Sistierung des Verfahrens direkte
Auswirkungen auf die von der Paargewalt betroffenen Kin-
der hat. Die Interessen des Opfers und diejenigen mitbetrof-
fener Kinder sind nicht immer deckungsgleich. Eine Sistie-
rung kann das Opfer im elterlichen Paarkonflikt zwar kurzzei-
tig vom psychischen Druck eines Verfahrens entlasten, sie
kann jedoch gleichzeitig dem übergeordneten Wohl des Kin-
des entgegenlaufen und beim Kind zu Unsicherheiten und
einer zusätzlichen Belastung infolge des verlängerten Ver-
fahrens führen.

Antrag Regazzi
Abs. 5
Vor Ende der Sistierung nimmt die Staatsanwaltschaft oder
das Gericht eine Beurteilung vor, welche das übergeordnete
Wohl von allfällig mitbetroffenen Kindern berücksichtigt. Hat
sich die Situation des Opfers und der allfällig mitbetroffenen
Kinder stabilisiert oder verbessert, so wird die Einstellung
des Verfahrens verfügt.
Schriftliche Begründung
Die Situation von Kindern, die direkt oder indirekt von häus-
licher Gewalt betroffen sind, muss man stets in den Fokus
rücken. Die Einstellung eines Verfahrens bei elterlicher Paar-
gewalt ist ein entscheidender Schritt – auch für die betroffe-
nen Kinder. Regelt das Paar nach der Einstellung des Verfah-
rens seine Konflikte auf gewaltfreie Art und Weise, dann hat
dies Auswirkungen auf die Kinder. Im schlimmsten Fall fällt
das Paar wieder in alte Gewaltmuster zurück, kann das Kind
erneut traumatisiert oder vernachlässigt werden. Der Ent-
scheid zur Einstellung des Verfahrens hat deshalb einschnei-
dende Auswirkungen auf das Leben der Kinder. Staatsan-
waltschaft/Gericht oder Auditor/Militärgericht sollen Kinder,
die von Paargewalt betroffen sind, deshalb anhören und im
Sinne des übergeordneten Wohls des Kindes den Entscheid
zur Einstellung des Verfahrens fällen.

Ch. 3 art. 55a
Proposition de la majorité
Titre, al. 1 introduction, let. b, c, 2–5
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Proposition de la minorité I
(Rickli Natalie, Egloff, Geissbühler, Nidegger, Reimann Lu-
kas, Schwander, Walliser, Zanetti Claudio)
Renvoyer l'article à la commission
avec mandat d'élaborer une proposition de formulation qui
contienne les éléments suivants:
– Les auteurs d'un ou de plusieurs délits énumérés à l'article
55a CP doivent être effectivement punis (toute exemption ou
suspension de peine selon l'article 55a CP est exclue).
– Les auteurs peuvent être tenus de suivre un programme de
prévention pendant la procédure sans que cette dernière ne
soit pour autant suspendue.
– Les auteurs peuvent être tenus, à titre de mesure, de suivre
un programme de prévention (en plus de la peine proprement
dite) même lorsque les conditions mentionnées à l'article 56
alinéa 1 CP ne sont pas remplies. Le cas échéant, la peine
peut alors être reportée au profit de la mesure en question.
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Proposition de la minorité II
(Rickli Natalie, Egloff, Geissbühler, Reimann Lukas, Schwan-
der, Steinemann, Walliser)
Al. 1 let. c
c. si une récidive peut être exclue.

Proposition de la minorité III
(Rickli Natalie, Egloff, Geissbühler, Nidegger, Reimann Lu-
kas, Schwander, Walliser, Zanetti Claudio)
Abroger

Proposition Feri Yvonne
Al. 1 let. c
c. si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la
situation de la victime et d'éventuels enfants covictimes.

Proposition Regazzi
Al. 5
Avant la fin de la suspension, le ministère public ou le tri-
bunal procède à une évaluation qui tient compte de l'intérêt
supérieur des enfants éventuellement exposés. Si la situati-
on de la victime et des enfants éventuellement exposés s'est
stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procé-
dure.

La presidente (Carobbio Guscetti Marina, prima vicepresi-
dente): La signora Geissbühler presenta le proposte della mi-
noranza Rickli Natalie.

Geissbühler Andrea Martina (V, BE): Ich beginne mit der
Minderheit III. Hier wollen wir Artikel 55a StGB streichen.
Eine Streichung wäre die sinnvollste Lösung, denn seit
der Offizialisierung der Tatbestände der häuslichen Gewalt
2004 und der gleichzeitigen Einführung von Artikel 55a mit
der Möglichkeit des Opfers, das Strafverfahren einzustellen,
konnte nicht das erreicht werden, was man sich davon erhoff-
te, nämlich das Opfer besser zu schützen.
Da die meisten Opfer von den Tätern unter Druck gesetzt
werden oder/und von ihnen abhängig sind, ziehen fast alle
den Strafantrag zurück. Sie machen also von Artikel 55a Ge-
brauch. Der administrative und juristische Aufwand bei häus-
licher Gewalt ist sehr gross, und auch die Kosten sind hoch,
weil trotz Einstellung des Verfahrens die Befragungen – meist
mit Dolmetschern – durchgeführt und Anzeigen erstellt wer-
den müssen, und dies alles ohne eine Verbesserung für die
Opfer.
Für diejenigen, die noch nicht so lange im Rat sind: Ich ha-
be bereits vor neun Jahren einen Vorstoss zur Abschaffung
dieses Artikels 55a eingereicht (09.3169). Dieser wurde nur
mit 5 Stimmen Unterschied nicht angenommen. Es hat sich
also schon vor neun Jahren gezeigt, dass weder die Polizei
noch die Opferhilfe, noch die Betroffenen mit diesem Artikel
glücklich sind. Trotzdem will man jetzt an diesem Artikel her-
umbasteln, statt ihn gleich zu streichen. Jetzt hätten wir mit
demMinderheitsantrag III die Möglichkeit, diesen unsinnigen,
nichtzielführenden Artikel 55a zu streichen.
Zur Minderheit I: Mit dem Antrag der Minderheit I wollen wir
die Vorlage verbessern, deshalb auch der Rückweisungsan-
trag. Wir wollen die Vorlage verbessern, indem wir die Re-
pression, also die Strafen, und die Prävention zusammen-
nehmen. Es geht bei der häuslichen Gewalt um Offizialde-
likte, die man nicht verharmlosen soll. Um die Opfer besser
zu schützen, braucht es Prävention, aber auch Strafen. Es
ist nicht einzusehen, warum Verfahren in einem Offizialde-
likt bei häuslicher Gewalt sistiert oder gar eingestellt werden
können.
In einem ersten Punkt wollen wir vor allem, dass der Täter
bestraft wird. Hier wird immer kommuniziert, die Täter dürf-
ten nicht bestraft werden, weil dann die Familie in Mitleiden-
schaft gezogen würde. Bei anderen Straftätern und anderen
Delikten fragen wir auch nicht, ob die Täter eine Familie ha-
ben, die ja vielleicht auch darunter leidet, wenn der Täter eine
Strafe bekommt. Eine Strafe heisst: Das Verhalten wird nicht
toleriert und muss gebüsst werden. In Anbetracht der Tatsa-
che, dass rund 50 Prozent der Täter bei häuslicher Gewalt
ausländischer Herkunft sind, ist es besonders wichtig, dass

wir auch Strafen aussprechen können, weil wir nur dann die
Leute auch ausschaffen können.
In einem zweiten Punkt wollen wir die Prävention stärken:
Dem Täter kann die Pflicht zur Teilnahme an einem Lernpro-
gramm während des Verfahrens auch auferlegt werden, ohne
dass das Verfahren sistiert wird.
Drittens kann dem Täter die Pflicht zur Teilnahme an einem
Lernprogramm auch zusätzlich zur Strafe als Massnahme
auferlegt werden, wenn die in Artikel 56 Absatz 1 StGB ge-
nannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Die Strafe kann
gegebenenfalls zugunsten einer Massnahme aufgeschoben
werden.
Jetzt noch zur Minderheit II: Mit diesem Minderheitsantrag
wollen wir Buchstabe c anders formulieren und damit die
Wiederholungsgefahr ausschliessen. Wenn man den Staats-
anwälten oder den Gerichten tatsächlich die Möglichkeit ge-
ben will, das Verfahren zu sistieren oder einzustellen, reicht
es unserer Ansicht nach nicht, dass dadurch die Situation des
Opfers stabilisiert oder verbessert wird. Die Sistierung soll
nur dann möglich sein, wenn sicher ist, dass eine Wieder-
holungstat ausgeschlossen werden kann. Ansonsten heisst
dies, dass der Staat zuschaut, wie der Täter und das Opfer
beisammenbleiben. Man nimmt in Kauf, dass nochmals ge-
droht wird und dass es zu Körperverletzungen kommt. Dies
kann nicht in unserem Sinne sein.
Ich bitte Sie, die drei Minderheitsanträge Rickli Natalie zu un-
terstützen – zum Wohle der Opfer.

Guhl Bernhard (BD, AG): Wir sprechen hier von häuslicher
Gewalt; das Opfer steht in einer direkten Beziehung zum Tä-
ter oder zur Täterin. Opfer und Täter haben einen gemeinsa-
men Haushalt, allenfalls gemeinsame Kinder. Sie leben zu-
sammen, wie es auch die Frau Bundesrätin gesagt hat, und
haben allenfalls sogar das Bett im gleichen Zimmer. Diese
Situation ist für alle Beteiligten nicht einfach.
Die Sistierung des Verfahrens kann ein Mittel sein, um die
belastete Beziehungssituation zu entschärfen. Wichtig ist es
festzuhalten, dass die Sistierung nur in leichten Fällen er-
folgen kann. In Fällen von schwerer Gewalt oder sexuellem
Missbrauch kann also keine Sistierung erfolgen. Die Sistie-
rung kann jederzeit aufgehoben werden, wenn sich die Situa-
tion wieder verschärft oder wieder Gewalt angewendet wird.
Bezüglich des Begriffs "stabilisieren", wie er hier im Gesetz
steht, sei festgehalten, dass damit nicht einfach die Einhal-
tung des Status quo gemeint ist, bei dem weiterhin Gewalt
angewendet wird. Unter "stabilisieren" ist vielmehr zu ver-
stehen, dass sich das Zusammenleben wirklich verbessert
hat und sich das Risiko, dass Gewalt angewendet wird, auch
wirklich reduziert hat.
Die BDP-Fraktion wird bei diesem Artikel mit der Mehrheit
stimmen und die Minderheits- und Einzelanträge ablehnen.

Arslan Sibel (G, BS): Die grüne Fraktion wird der Mehrheit
folgen und die Minderheitsanträge ablehnen. Wir haben den
Eindruck, dass es wichtig ist, dass die Sistierungsmöglich-
keit vorhanden ist. Es ist aber auch wichtig, dass die Sistie-
rung klarer geregelt und strukturierter aufgebaut ist, sodass
die Opfer genau wissen, was es für Folgen hat, wenn sie
Sistierung beantragen und nach einer gewissen Zeit nichts
passiert. Die Regelung, welche wir heute haben, ist natürlich
sehr weitgehend; das Opfer muss eine aktive Rolle einneh-
men, um die Sistierung aufzuheben. Oft wird ja das Opfer
auch unter Druck gesetzt, sodass es ihm gar nicht möglich
ist, sich ganz dem Prozess zu widmen oder sich aus Konflikt-
situationen herauszuhalten.
Ich muss aber trotzdem eingestehen, dass ich Verständnis
und Sympathien für die Anträge der Minderheiten habe, und
zwar, weil ich das Gefühl habe, dass die Möglichkeiten, das
Verfahren sistieren zu lassen, eben auch zu Druck auf das
Opfer führen können, dass es das machen muss. Aber unse-
res Erachtens wäre es nicht richtig, von einem Extrem gleich
ins andere Extrem zu fallen. Deshalb erachten wir den Ent-
wurf des Bundesrates, welcher auch in Form einer Zwischen-
lösung und auch gestützt auf die Vernehmlassungsantworten
so erstellt worden ist, für prüfenswert.
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Wenn Sie, Frau Geissbühler, nach ein paar Jahren trotzdem
das Gefühl haben, die Regelung nütze nichts, müsste man
das wahrscheinlich weiterhin politisch verfolgen. Man könnte
es dann auch mit Zahlen und Statistiken belegen. Ich könnte
mir vorstellen, dass man die Anliegen der Minderheitsanträge
dann auch unterstützen könnte.
Deshalb bin ich der Meinung, dass wir jetzt der Mehrheit fol-
gen und den Entwurf des Bundesrates unterstützen sollten.

Bauer Philippe (RL, NE): L'article 55a du Code pénal est une
pièce importante dans l'arsenal législatif permettant de lutter
contre la violence domestique, et il convient dès lors ni de
l'affaiblir ni de l'abroger. Pour mémoire, vous vous souvien-
drez que, en 2003, nous avons accepté une modification du
Code pénal prévoyant que les infractions de voie de fait, de
lésion corporelle simple, de menace ou de contrainte allaient
se poursuivre d'office dans le cadre de la violence conjugale.
En corollaire de la poursuite d'office, ce qui n'est pas le cas
lorsqu'il s'agit d'infractions de droit commun, il a été prévu,
compte tenu des liens qui, malgré tout, existent entre l'auteur
et la victime, de pouvoir suspendre la procédure et, ensuite,
de classer la plainte.
Ce mécanisme a été voulu pour ne pas casser définitivement
ce qui n'est peut-être pas encore complètement cassé et,
surtout, pour éviter la récidive. Je l'ai déjà dit: nous sommes
dans un problème interfamilial, avec des personnes qui se-
ront amenées vraisemblablement à se croiser, à peut-être
encore à cohabiter – pour certaines d'entre elles –, et dès
lors il s'agit de trouver la solution qui sera la plus profitable
pour éviter la récidive.
Aujourd'hui, nous allons accepter un certain durcissement
des conditions de la procédure de suspension. Ce durcisse-
ment est le bienvenu. Je l'ai dit lors du débat d'entrée en ma-
tière: il s'agit de pouvoir, parfois, aider la victime elle-même,
ou les covictimes qui sont souvent les enfants, à faire le choix
qui s'impose. Aujourd'hui, il serait dès lors faux de vouloir,
sous couvert d'"ultrapénalisation", simplement prescrire que
ces infractions de violence conjugale doivent continuer à être
poursuivies d'office, et que ces infractions donneront simple-
ment lieu, chaque fois, à des condamnations.
Alors, oui, l'article 55a est, vraisemblablement, un outil de
prévention. Oui, l'article 55a est un outil qui vise à essayer
d'éviter au maximum la récidive, et c'est d'ailleurs pour cela
qu'on a exclu la suspension en cas, justement, de récidive.
Pour toutes ces raisons, le droit pénal devant malgré tout res-
ter l'ultima ratio, le groupe libéral-radical vous recommande
de rejeter toutes les propositions de minorité.
En ce qui concerne les propositions Regazzi et Feri, on peut
se poser la question de savoir si le bien des enfants doit ou
ne doit pas être pris en compte. De l'avis de notre députation,
le bien des enfants fait partie de l'amélioration qu'on peut at-
tendre dans la situation de la victime au sens large. Les en-
fants ne sont pas directement parties à la procédure en cas
de violence conjugale. On peut néanmoins admettre que leur
présence dans de telles situations les rend aussi victimes et
que, dès lors, il est nécessaire de rejeter les deux proposi-
tions présentées.

Flach Beat (GL, AG): Wir befinden uns jetzt im Teil des
Strafrechtes bei dieser Revision zum Schutz gewaltbetrof-
fener Personen. Hier geht es darum, einen Fehler, den wir
2004 gemacht haben, auszumerzen. Es geht aber nicht dar-
um, hier quasi das Kind mit dem Bade auszuschütten und
den Retourgang einzulegen.
2004 hat man gesagt, dass es richtig und wichtig ist, dass
Gewalt in Paarbeziehungen kein Kavaliersdelikt ist, dass das
verwerflich ist, dass das strafbar ist, dass das ein Offizialde-
likt ist. Aber weil man sich hier im Bereich der persönlichen
Beziehungen, des Familiären befindet, sah man die Möglich-
keit vor, dass die Opfer sagen können, dass sie den Täter
noch lieben, ihm noch eine Chance geben wollen und das
Verfahren sistiert haben möchten. Dann brauchte es wieder
ein Tätigwerden des vermeintlichen oder ehemaligen Opfers,
um das Verfahren wiederaufzunehmen. Der Druck war wahr-
scheinlich in vielen Fällen gross, das nicht zu tun.

So sieht jetzt diese Revision eben nur eine Justierung vor,
aber eine wichtige Justierung, indem sie sagt, dass der
Staatsanwalt, die Staatsanwältin oder das Gericht eine Si-
stierung vornehmen können, aber eben nicht müssen, und
sie vor allen Dingen dann einer Sistierung zustimmen kön-
nen, wenn sie zur Einsicht gelangen, dass das die Situation
im familiären Bereich stabilisiert und verbessert, dass sich
die Betroffenen dort auf einem guten Weg befinden.
Im Strafrecht steht ganz klar auch die Forderung im Vor-
dergrund, dass Straftaten bestraft werden müssen. Straftä-
ter sollen die Härte der Strafe erfahren, sollen abgeschreckt
werden, und es soll immer auch ein Zeichen an die Gesell-
schaft sein, dass die Gesellschaft nicht leichtfertig mit Straf-
taten umgeht, sondern Straftäter hart anfasst.
Wir befinden uns hier aber im Bereich der persönlichen Be-
ziehungen von Menschen, die Tisch und Bett miteinander tei-
len. Wir versuchen hier abzuwägen, ob man das Strafrecht
grundsätzlich durchsetzen und der Durchsetzung des Straf-
rechts erste Priorität einräumen soll oder ob man nicht dem
Zweck des Strafrechts, nämlich dem Schutz der Menschen
vor Gewalt, einen höheren Stellenwert geben soll. Mit dieser
Möglichkeit schaffen wir genau diese Einzelfallgerechtigkeit,
die notwendig ist.
Die Grünliberalen werden in diesem Punkt den Einzelan-
trag Feri Yvonne unterstützen. Der Einzelantrag Feri Yvon-
ne besagt, dass das Kindeswohl besonders zu berücksichti-
gen ist. Wahrscheinlich braucht es diesen Hinweis im Gesetz
nicht, denn in der Güterabwägung, die eine Staatsanwältin,
ein Staatsanwalt, ein Gericht machen muss, ist es selbst-
verständlich immer notwendig, dass auch berücksichtigt wird,
wie die gesamten familiären Umstände sind und was den Kin-
dern am meisten nützt.
Die Anträge der Minderheiten I, II und III lehnen wir ab, ins-
besondere den Antrag der Minderheit II. Diese Minderheit ist
einfach unehrlich: Der Antrag besagt, eine Sistierung sei nur
dann möglich, wenn eine Wiederholungstat ausgeschlossen
werden könne. Wir bewegen uns hier im Bereich von fami-
liären Straftaten. Niemand kann sagen, dass das für immer
ausgeschlossen werden kann. Es geht darum, dass man die
beste Prognose wählt, die möglich ist, um ein Verfahren al-
lenfalls zu sistieren.
Ich bitte Sie, dem Einzelantrag Feri Yvonne zuzustimmen,
sonst allenfalls dem Antrag der Mehrheit.

Vogler Karl (C, OW): Hier geht es vorab um die Frage,
ob gemäss dem Antrag der Minderheit I der Artikel an die
Kommission zurückzuweisen sei, mit dem Auftrag, einen For-
mulierungsvorschlag zu erarbeiten, enthaltend verschiedene
Elemente, so etwa und insbesondere, dass für die in Arti-
kel 55a StGB genannten Straftaten der Täter grundsätzlich
bestraft werden soll und es weder Einstellungs- noch Sistie-
rungsmöglichkeiten gibt. Die Fraktion der CVP lehnt diesen
Antrag ab, auch wenn das Anliegen auf den ersten Blick viel-
leicht nachvollziehbar erscheinen mag. Erlauben Sie mir an
dieser Stelle die Feststellung, dass es einigermassen speziell
ist, wenn ein einzelner Artikel an die Kommission zurückge-
wiesen werden soll, mit dem Auftrag, einen Formulierungs-
vorschlag zu erarbeiten.
Nun aber zum Inhaltlichen: Warum lehnen wir diesen Min-
derheitsantrag ab? Man muss sich – es wurde heute bereits
mehrmals gesagt – wirklich vergegenwärtigen, dass man
sich im Bereich der häuslichen Gewalt in einer sehr spezi-
ellen, für alle Beteiligten äusserst schwierigen und komple-
xen Situation befindet: Täter oder Täterin und Opfer stehen
meist in einer engen und direkten Beziehung, sie leben unter
einem Dach, eventuell zusammen mit Kindern, weiteren Fa-
milienangehörigen und in oftmals wechselnden emotionalen
Stimmungen. Würde man nun dem Antrag der Minderheit I
stattgeben, so hiesse das, dass das Opfer zur Sache quasi
nichts mehr zu sagen hätte und sich die ohnehin nicht ein-
fache Situation deshalb weiter verschlimmern, ja, dass sie
eskalieren könnte. Das ist aus Sicht unserer Fraktion nicht
zielführend und geradezu kontraproduktiv. Es kann und darf
nicht sein, dass dem Opfer in dieser schwierigen Situation
mehr oder weniger die Handlungsmacht entzogen wird und
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die Bestrafung des Täters oder der Täterin als Maxime höher
gewichtet wird als das Opferinteresse.
Ich bitte Sie daher, den Antrag der Minderheit I abzulehnen.
Abzulehnen ist ebenfalls der Antrag der Minderheit II, weil es
schlicht unmöglich ist – Kollege Flach hat dies vorhin eben-
falls gesagt –, eine Wiederholungstat von vornherein auszu-
schliessen; das ist nicht möglich. Und mit einer Streichung
gemäss Minderheit III würden wir hinter den heutigen Zu-
stand zurückfallen, was wir ebenfalls klar ablehnen.
Zusammengefasst bitte ich Sie somit, bei Artikel 55a StGB
und bei Artikel 46b MStG der Mehrheit zu folgen. Ebenfalls
lehnen wir die beiden Einzelanträge ab, und zwar deshalb,
weil sie unnötig sind.

Wasserfallen Flavia (S, BE): Es gibt auf der einen Seite das
Konzept Offizialdelikt und auf der anderen Seite das Konzept
Antragsdelikt. Ich muss Ihnen die Unterschiede nicht erklä-
ren. Seit 2004 werden Straftatbestände wie einfache Körper-
verletzung, wiederholte Tätlichkeit, Drohung oder Nötigung
innerhalb von Paarbeziehungen auch als Offizialdelikte be-
handelt.
Um dem besonderen Umstand gerecht zu werden, dass es
sich hier um Gewalt zwischen Personen handelt, die sich un-
ter Umständen lieben, das Bett teilen, gemeinsame Kinder
haben, und um dem Umstand gerecht zu werden, dass sich
eine solche Gewaltsituation auch verbessern kann und hier-
für die Sistierung bzw. die Einstellung eines Verfahrens hel-
fen kann, hat der Gesetzgeber Artikel 55b des Strafgesetz-
buches vorgesehen. Damit hat er die Möglichkeit geschaffen,
dass das Verfahren sistiert, wiederaufgenommen oder allen-
falls ganz eingestellt werden kann. Für diese Sistierung ist
heute alleine das Opfer zuständig. Eine einzige Willensäus-
serung reicht dafür.
Wir haben aber festgestellt, dass dadurch zu viele Verfahren,
nämlich 50 bis 90 Prozent aller Fälle, eingestellt werden. Das
kann nicht in unserem Sinn sein. Deshalb soll neu die Behör-
de abschliessend eine Interessenabwägung vornehmen und
über eine Sistierung befinden, ob sich damit gemäss Abklä-
rung der Behörde die Situation des Opfers verbessert. Wir
begrüssen diese Verschiebung der Verantwortung vom Opfer
zur Behörde ausdrücklich. Das Opfer wird so entlastet. Denn
es liegt auf der Hand, dass mit der jetzigen Bestimmung viele
Verfahren eingestellt werden, weil das Opfer vom Täter oder
vom erweiterten Umfeld unter Druck gesetzt wird.
Die Abschaffung dieser Sistierungs- und Einstellungsmög-
lichkeit, wie sie nun von den Minderheiten I, II und III (Rickli
Natalie) verlangt wird, unterstützt die SP-Fraktion nicht. Viel-
mehr wollen wir jetzt mit der Anpassung der Bestimmung, wie
sie vom Bundesrat vorgeschlagen worden ist, fortfahren.
Ich möchte noch erwähnen, dass die Kommission gefordert
hat, dass vier Jahre nach dem Inkrafttreten eine verbindliche
Evaluation stattfinden soll. Das ist im Gesetz festgeschrie-
ben. Wir wollen ein unüberlegtes und übereiltes Über-Bord-
Werfen dieser Bestimmung verhindern. Das wäre nicht klug
und könnte sogar dazu führen, dass weniger Opfer überhaupt
klagen.
Die SP-Fraktion unterstützt den Einzelantrag Feri Yvonne
und den Einzelantrag Regazzi. Beide Anträge fordern den
Einbezug des Kindeswohls. Das scheint uns sinnvoll zu sein,
da bei häuslicher Gewalt ja oft auch Kinder mitbetroffen sind.
Sollten diese Anträge keine Mehrheit finden, möchten wir
festhalten, dass gemäss Artikel 11 Absatz 1 der Bundesver-
fassung der Staat allgemein dazu verpflichtet ist, die Inter-
essen von Kindern und Jugendlichen besonders zu schüt-
zen. Diese Pflicht gilt auch für Gerichte, wenn sie, wie in die-
sen Fällen, über allfällige Massnahmen, eine allfällige Verfah-
renssistierung oder eine allfällige Kostenverteilung entschei-
den. Und zur Beurteilung der Situation des Opfers gehören
aus unserer Sicht zwingend auch die Interessen und Bedürf-
nisse allfällig mitbetroffener Kinder.

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Die Sprecherin der
Minderheit hat darauf hingewiesen, dass die heutige Rege-
lung im Rahmen von Strafverfahren im Bereich der häusli-
chen Gewalt, die dem Opfer allein die Verantwortung gibt, ob
ein Strafverfahren sistiert oder eingestellt wird, nicht gut funk-

tioniert. Das sieht der Bundesrat genauso. Deshalb hat er ja
auch Änderungen beantragt.
Nun möchte aber die Minderheit ins andere Extrem fallen.
Sie möchte, dass der Wille des Opfers überhaupt keine Rolle
mehr spielt. Heute muss ein Opfer alleine entscheiden, es
trägt die ganze Verantwortung und ist allenfalls auch dem
Druck zum Beispiel eines Partners ausgesetzt zu beantra-
gen, das Verfahren sei zu sistieren oder einzustellen. Das
andere Extrem ist: Das Opfer hat rein gar nichts mehr zu sa-
gen. Ich muss Ihnen sagen: Da ist der Bundesrat der Mei-
nung, dass Sie dem Opfer damit keinen Gefallen tun. Es ist
eben nicht das Gleiche, ob ein Täter zufällig vorbeikommt und
an einem Opfer eine leichte Körperverletzung verübt – wir
sprechen hier in diesem spezifischen Zusammenhang von
leichten Gewaltdelikten – oder ob ein Paar zusammenbleibt,
weiterhin den Haushalt teilt und versucht, wieder miteinander
auszukommen. Das ist eine andere Ausgangslage. Deshalb
ist der Bundesrat der Meinung, es wäre falsch und wie gesagt
sicher nicht im Sinne des Opfers, jetzt ins andere Extrem zu
fallen und dem Opfer gar keine Möglichkeit mehr zu geben,
überhaupt einen eigenen Willen kundzutun.
Hingegen ist der Bundesrat der Meinung – das führt er ja neu
auch in diesem Gesetz ein, und das ist ja im Wesentlichen
auch unbestritten –, dass die Strafbehörden die beschuldig-
te Person für die Zeit der Sistierung zu einem Lernprogramm
gegen Gewalt verpflichten können, wenn eine solche Sistie-
rung angeordnet wird. Solche Lernprogramme werden übri-
gens bereits in einigen Kantonen durchgeführt. Man hat ge-
sehen – das wurde auch in der Vernehmlassung betont –,
dass solche Lernprogramme gegen Gewalt auch bei Perso-
nen Erfolg versprechen, die am Anfang nicht motiviert sind,
die also dazu förmlich gezwungen werden müssen; auch dort
können solche Lernprogramme einen Effekt haben. In Kom-
bination mit der Sistierung macht der Besuch eines solchen
Lernprogramms unter Umständen wirklich Sinn. Das hat der
Bundesrat deshalb neu vorgesehen.
Neu sieht der Bundesrat ebenfalls vor, dass bei wiederhol-
ter Gewalt eine Sistierung nicht mehr ausgesprochen wer-
den kann, auch vom Gericht nicht. Wenn also die beschul-
digte Person bereits wegen Gewaltstraftaten in der aktuellen
oder auch in einer früheren Paarbeziehung verurteilt worden
ist, kommt dem öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung
höheres Gewicht zu, und dann ist eine Sistierung und Ein-
stellung des Verfahrens nicht mehr möglich.
Es kommt noch etwas hinzu: Es kann sein, dass eine Sistie-
rung von der Behörde angeordnet worden ist, weil man sich
dadurch – so soll es ja auch im Gesetz stehen – eine Stabi-
lisierung oder eine Verbesserung der Situation erhofft. Wenn
aber diese Sistierung das Ziel verfehlt – das kann durchaus
vorkommen – und sich die Situation des Opfers weder stabi-
lisiert noch verbessert, dann muss die Strafbehörde das Ver-
fahren von Amtes wegen wieder neu an die Hand nehmen.
Man kann also nicht sagen: einmal sistiert, immer sistiert.
Vielmehr muss beobachtet werden, ob sich die Situation tat-
sächlich verbessert, ob das Ziel der Sistierung auch erreicht
wird. Wenn dem nicht so ist, muss die Behörde das Verfah-
ren, wie gesagt, von Amtes wegen wieder an die Hand neh-
men. Andernfalls kommt es dann zu einer Einstellung des
Verfahrens, aber vor der Einstellung muss die Strafbehörde
eine abschliessende Beurteilung vornehmen und prüfen, ob
sich die Situation des Opfers tatsächlich stabilisiert oder ver-
bessert hat. Dabei hat die Behörde die Möglichkeit, das Opfer
erneut anzuhören. Sie muss dies nicht tun, aber sie hat diese
Möglichkeit.
Bundesrat, Ständerat und die Mehrheit Ihrer Kommission
sind überzeugt, dass wir damit eine massgebliche Verbes-
serung der aktuellen Einstellungspraxis erreichen. Wir entla-
sten die Opfer, und zwar wesentlich, indem eben mehr Ver-
antwortung bei den Strafbehörden liegt, die aber wiederum
die gesamten Umstände zu berücksichtigen haben und da-
mit natürlich gerade auch die Interessen des Opfers.
Ich komme noch kurz zu den drei Minderheiten Rickli Nata-
lie, heute vertreten durch Frau Nationalrätin Geissbühler. Mit
der Minderheit I verlangt Frau Rickli die Rückweisung an die
Kommission, um diese Bestimmung noch einmal anzuschau-
en. Ich darf Ihnen aber wirklich sagen: Ihre Kommission hat
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intensiv diskutiert. Ich bin auch sehr froh, dass sie das getan
hat, weil die Vorstellungen – ich habe es Ihnen beim Eintreten
gesagt – hier sehr kontrovers sind. Ihre Kommission hat wie
gesagt intensiv diskutiert. Ich glaube, eine Rückweisung an
die Kommission für diese Bestimmung ist jetzt wirklich nicht
angezeigt.
Die Minderheit II verlangt, dass eine Sistierung nur infrage
kommt, wenn eine Wiederholungstat ausgeschlossen wer-
den kann. Ich habe Ihnen vorhin die Dynamik der häuslichen
Gewalt etwas aufzuzeigen versucht. Ich glaube, es ist eine
Illusion, sagen zu können, dass es garantiert nie mehr zu
einer Wiederholungstat kommt. Wir sprechen hier von Men-
schen und nicht von Robotern. Von daher, glaube ich, ist die
Forderung der Minderheit II gar nicht zu erfüllen.
Die Minderheit III möchte die Bestimmung zur Sistierung und
Einstellung direkt aufheben. Auch bei leichteren Gewaltdelik-
ten in Paarbeziehungen soll es nur noch reine Offizialdelikte
geben. Das wäre, ich habe das vorhin ausgeführt, aus Sicht
des Bundesrates ein ganz klarer Rückschritt, auch für die Op-
fer und auch für die Familienangehörigen, die betroffen sind.
Ich muss das nicht wiederholen. Wir sind der Meinung, das
wäre jetzt das andere Extrem von dem, was wir heute ha-
ben. Das, was der Bundesrat, der Ständerat und die Mehrheit
Ihrer Kommission vorschlagen, berücksichtigt die Interessen
des Opfers viel besser.
Ich äussere mich noch kurz zu den beiden Einzelanträgen
Feri Yvonne und Regazzi. Sie möchten die Voraussetzungen
für die Sistierung respektive für die Einstellung des Verfah-
rens anders formulieren. Sie möchten, dass in dieser Situati-
on nicht nur die Situation des Opfers, sondern auch die Situa-
tion allfällig mitbetroffener Kinder stabilisiert respektive ver-
bessert werden muss, dass man also auch die Situation der
mitbetroffenen Kinder anschaut. Ich kann Ihnen versichern,
das ist genau die Meinung des Bundesrates. Beim Entscheid
über die Sistierung oder die Einstellung eines Verfahrens
muss die Strafbehörde umfassend prüfen und berücksichti-
gen, ob von der Gewalt in der Paarbeziehung Kinder betrof-
fen sind. Es ist eben oft so, dass Kinder in dieser Situation
leider auch stark belastet werden und grosses Leid erfahren.
Der Entwurf des Bundesrates enthält hier – und ich glaube,
es ist wichtig, dass Sie das wissen – eine Generalklausel.
Nachdem nämlich in der Vernehmlassung ein beispielhaf-
ter Katalog mit einer Aufzählung von einzelnen Kriterien auf
grosse Kritik gestossen ist, hat der Bundesrat dann in der
Botschaft ganz klar gesagt, dass sich in diesem Punkt mate-
riell nichts ändert. Ich sage noch einmal, auch zuhanden der
Materialien, dass die Strafbehörde die Situation mitbetroffe-
ner Kinder berücksichtigen muss. Ich zitiere Ihnen gerne den
entsprechenden Satz aus der Botschaft: "Ob die Sistierung
geeignet ist, die Situation des Opfers zu stabilisieren oder zu
verbessern, kann nicht unabhängig vom Wohl seiner Kinder
beurteilt werden."
Ich glaube, damit habe ich aufgezeigt, dass die Strafbehörde
im Rahmen dieser umfassenden Prüfung auch die Situation
der Kinder einbeziehen muss. Die Strafbehörde kann die Kin-
der im Übrigen auch einvernehmen, wenn sie der Meinung
ist, dass eine solche Einvernahme für die Gesamtbeurteilung
dienlich ist.
Ich bitte Sie deshalb, die beiden Einzelanträge Regazzi und
Feri Yvonne abzulehnen; nicht, weil wir damit nicht einver-
standen wären, sondern weil wir der Meinung sind, dass mit
der Generalklausel, wie sie in der Vorlage des Bundesrates
formuliert ist, diese Frage bereits geklärt ist.

Amherd Viola (C, VS), für die Kommission: Ich spreche
gleichzeitig zu den Artikeln 55a StGB und 46b MStG – es
geht bei beiden um dasselbe Thema. Bei diesen Artikeln
muss ich ein wenig ausholen.
Seit 2004 ist häusliche Gewalt ein Offizialdelikt. Das heisst,
die Strafbehörde muss ein Verfahren eröffnen, wenn sie
Kenntnis von einer möglichen Straftat hat, ohne dass ein
Strafantrag vorliegt. Das war eine wichtige Neuerung zum
Schutz von Opfern häuslicher Gewalt. Da es sich bei der
häuslichen Gewalt um Delikte in einer Paarbeziehung und
um sehr komplexe zwischenmenschliche Situationen han-

delt, war sich der Gesetzgeber bewusst, dass ein Eingriff des
Staates wohlüberlegt sein muss.
Um den individuellen Situationen Rechnung zu tragen, wur-
de deshalb die Möglichkeit einer Verfahrenssistierung und
schliesslich Verfahrenseinstellung vorgesehen, wenn das
Opfer dies beantragt. Die Überprüfung der Praxis zeigt, dass
je nach Kanton zwischen 53 und 92 Prozent der Verfahren si-
stiert und/oder eingestellt werden. Das weist darauf hin, dass
die Opfer beeinflusst bzw. unter Druck gesetzt werden, womit
die Wirkung des Offizialdelikts unterwandert wird.
Entsprechend schlägt der Bundesrat in Buchstabe c vor, dass
eine Sistierung bzw. eine Einstellung des Verfahrens auf An-
trag des Opfers nur noch möglich ist, wenn die Sistierung
geeignet erscheint, die Situation des Opfers zu stabilisieren
oder zu verbessern. Das bedeutet, dass das zuständige Ge-
richt oder die Staatsanwaltschaft abschätzen muss, ob eine
Sistierung im Interesse des Opfers ist. Wenn nicht, darf man
die Sistierung nicht beschliessen. Zuhanden des Amtlichen
Bulletins halte ich fest, dass mit demWort "stabilisieren" nicht
etwa gemeint ist, die Gewalt auf einem bestimmten Niveau
zu halten, im Gegenteil: Mit "stabilisieren" ist der erste Schritt
zur Verbesserung der Situation gemeint.
Des Weiteren wird festgehalten, dass bei einem verurteilten
Täter eine Sistierung nicht mehr möglich ist. Das heisst, bei
einem Wiederholungstäter gibt es keine Sistierung. Zusätz-
lich wird die Möglichkeit geschaffen, den Täter zur Teilnahme
an einem Lernprogramm gegen Gewalt zu verpflichten.
Damit wird aus Sicht der Kommissionsmehrheit eine wichtige
und genügende Korrektur der heutigen Situation geschaffen.
Die Sistierung bleibt möglich, sie liegt aber nicht mehr in der
alleinigen Verantwortung des Opfers. Der Richter muss beur-
teilen, ob die Sistierung aus Sicht des Opfers zu verantworten
ist. Damit wird Druck vom Opfer weggenommen.
Drei Kommissionsminderheiten finden, das gehe zu wenig
weit: Die Minderheit I wünscht die Rückweisung und die Aus-
arbeitung eines neuen Konzeptes. Die Minderheit II will die
Sistierung nur zulassen, wenn eine Wiederholungstat ausge-
schlossen werden kann. Das ist unmöglich. Die Minderheit
III will Artikel 55a ganz aufheben. Das heisst, eine Sistierung
wäre überhaupt nicht mehr möglich.
Auch für die Kommissionsmehrheit ist es wichtig, dass die
Opfer nicht unter Druck gesetzt werden, eine Sistierung zu
beantragen. Aus Sicht der Mehrheit ist dieses Anliegen mit
dem Entwurf des Bundesrates erfüllt. Die grundsätzliche Auf-
hebung der Sistierung geht der Mehrheit zu weit. Die Mehr-
heit will das Pendel nicht von einem Extrem ins andere aus-
schlagen lassen. Der Bundesrat schlägt eine pragmatische,
ausgewogene Lösung vor. Ich bitte Sie, den Rückweisungs-
antrag der Minderheit I wie auch die Anträge der Minderhei-
ten II und III abzulehnen.
Zu Artikel 55a StGB und Artikel 46b des Militärstrafgesetzes
liegen die Einzelanträge Feri Yvonne und Regazzi vor. Diese
Anträge wollen diese Artikel dahingehend ergänzen, dass ei-
ne Sistierung bzw. provisorische Einstellung des Verfahrens
nur dann möglich ist, wenn dies im Interesse des Opfers und
der allfällig betroffenen Kinder ist.
Die Anträge lagen der Kommission nicht vor. Entsprechend
kann ich Ihnen auch keine Kommissionsmeinung und keine
Kommissionsempfehlung dazu mitteilen. Ich verweise aber
auf die Ausführungen von Frau Bundesrätin Sommaruga, die
sich eingehend dazu geäussert hat.

Mazzone Lisa (G, GE), pour la commission: Il faut souligner
qu'à l'origine de cette modification à l'article 55a du Code pé-
nal et à l'article 46b du Code pénal militaire – je m'exprimerai
en même temps sur ces deux articles –, il y a le constat que la
plupart des procédures pénales pour violence dans le couple
sont suspendues ou classées. Ce constat n'a malheureuse-
ment pas évolué avec l'introduction de la poursuite d'office de
ces infractions dans le couple.
Dans ce sens, il est proposé ici que l'autorité doive s'assurer
que la victime prenne une décision de suspension en toute
autonomie, et il est aussi précisé que l'autorité doit analy-
ser l'effet de la suspension sur la situation de la victime s'il y
a lieu de penser qu'elle puisse se stabiliser ou s'améliorer –
"stabiliser" étant entendu ici comme une étape vers une amé-
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lioration, comme cela a été précisé. Le but est que la décision
de poursuivre ne repose plus uniquement sur la victime, ce
qui décharge grandement cette dernière puisqu'une telle dé-
cision, qui concerne un proche, représente un poids psycho-
logique évident. Une précision importante toutefois: la sus-
pension est exclue si le prévenu a déjà été condamné pour
un crime, pour un délit contre la vie, contre l'intégrité corpo-
relle, contre la liberté ou contre l'intégrité sexuelle. Deuxième
précision importante: après six mois, l'autorité reprend la pro-
cédure en cas de demande de la victime ou si la situation ne
s'est pas modifiée. Le classement n'a lieu que dans le cas où
la situation de la victime s'est stabilisée. Une évaluation est
faite pour certifier ou garantir que la situation de la victime
s'est stabilisée ou améliorée.
Enfin, cela a déjà été dit, le ministère public ou le tribunal
peuvent obliger le prévenu à suivre un programme de préven-
tion de la violence pendant la suspension de la procédure.
On voit qu'il s'agit d'une procédure évolutive qui permet jus-
tement, pendant la suspension, d'avoir des progrès au sein
du couple.
Les divergences portent sur les conditions de suspension de
la procédure d'une part et sur le principe même de la sus-
pension d'autre part. Du point de vue de la majorité, il est
important de laisser une possibilité à la victime de s'exprimer
ou de faire la demande de suspendre la procédure, ceci avec
un encadrement strict. Je rappelle qu'il s'agit de cas très com-
pliqués, avec des liens affectifs, émotionnels et parfois, aussi,
économiques.
Il y a parfois aussi des enfants qui sont en jeu. Les choses ne
sont pas simples, et il ne faudrait pas passer d'un extrême à
l'autre, avec des situations qui ne profiteraient pas forcément
à la victime.
Il y a trois propositions de minorité: la proposition de la mino-
rité I vise un renvoi à la commission, notamment pour sup-
primer la possibilité de suspendre la procédure. La commis-
sion a déjà travaillé; elle a bien travaillé; elle a décidé à une
majorité assez claire de maintenir cet article et de le modi-
fier comme proposé dans la version de la majorité. Dans ce
sens, un renvoi serait une perte de temps, qui est défavo-
rable, à mon avis, aux victimes concernées.
La proposition de la minorité II vise à ce que l'on ajoute une
condition à la suspension selon laquelle on peut exclure une
récidive. Pour la majorité de la commission, l'exclusion d'une
récidive n'est pas possible. Il est impossible de garantir qu'il
n'y ait jamais de récidive, c'est un critère qu'il est impossible
d'évaluer, mais évidemment c'est l'intention du juge de faire
son choix en appréciant l'effet de la suspension sur la situa-
tion de la victime, si la situation semble pouvoir s'améliorer
ou se stabiliser au minimum.
La proposition de la minorité III rejoint la proposition de la mi-
norité I et vise à ne plus prévoir de suspension. C'est aller
d'un extrême à l'autre, ce qui revient à ne pas nécessaire-
ment agir pour le bien de la victime.
Enfin, les propositions Regazzi et Feri Yvonne visent, dans
l'analyse de la situation et concernant l'effet de la suspension
sur la situation de la victime – si cette situation se stabilise ou
s'améliore –, à considérer aussi d'éventuels enfants covic-
times. Je rappelle que, chaque année, des enfants meurent
aussi des suites de la violence domestique, c'est important
de le préciser. La commission n'a toutefois pas pris position
sur ces propositions et, en ce sens, je ne peux pas vous
transmettre sa position. Je vous renvoie simplement à l'expli-
cation qui a été donnée par le Conseil fédéral sur la définition
de la victime.
Je vous remercie donc de suivre la majorité de la commis-
sion.

La presidente (Carobbio Guscetti Marina, prima vicepresi-
dente): Il voto vale anche per la cifra 4 articolo 46b.

Erste Abstimmung – Premier vote
(namentlich – nominatif; 17.062/17489)
Für den Antrag der Mehrheit ... 118 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit I ... 63 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Zweite Abstimmung – Deuxième vote
(namentlich – nominatif; 17.062/17490)
Für den Antrag der Mehrheit ... 126 Stimmen
Für den Antrag Feri Yvonne ... 57 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Dritte Abstimmung – Troisième vote
(namentlich – nominatif; 17.062/17491)
Für den Antrag der Mehrheit ... 122 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit II ... 62 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Vierte Abstimmung – Quatrième vote
(namentlich – nominatif; 17.062/17492)
Für den Antrag der Mehrheit ... 120 Stimmen
Für den Antrag Regazzi ... 61 Stimmen
(3 Enthaltungen)

Fünfte Abstimmung – Cinquième vote
(namentlich – nominatif; 17.062/17493)
Für den Antrag der Mehrheit ... 122 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit III ... 62 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Ziff. 4 Art. 46b
Antrag der Mehrheit
Abs. 1 Bst. b, c, 2, 3, 3bis, 3ter, 4
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Antrag der Minderheit I
(Rickli Natalie, Egloff, Geissbühler, Nidegger, Reimann Lu-
kas, Schwander, Walliser, Zanetti Claudio)
Rückweisung an die Kommission
mit dem Auftrag, einen Formulierungsvorschlag für ein Kon-
zept zu erarbeiten mit folgenden Elementen:
– Für die im geltenden Artikel 46b MStG genannten Strafta-
ten soll ein Täter grundsätzlich bestraft werden (keine Ein-
stellungs- oder Sistierungsmöglichkeit gemäss Artikel 46b
MStG).
– Einem Täter kann die Pflicht zur Teilnahme an einem Lern-
programm während des Verfahrens auferlegt werden, auch
ohne dass das Verfahren sistiert wird.
– Einem Täter kann die Pflicht zur Teilnahme an einem Lern-
programm (zusätzlich zur Strafe) auch dann als Massnahme
auferlegt werden, wenn die in Artikel 56 Absatz 1 StGB ge-
nannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Die Strafe kann
dann gegebenenfalls zugunsten der Massnahme aufgescho-
ben werden.

Antrag der Minderheit II
(Rickli Natalie, Egloff, Geissbühler, Reimann Lukas, Schwan-
der, Steinemann, Walliser)
Abs. 1 Bst. c
c. eine Wiederholungstat ausgeschlossen werden kann.

Antrag der Minderheit III
(Rickli Natalie, Egloff, Geissbühler, Nidegger, Reimann Lu-
kas, Schwander, Walliser, Zanetti Claudio)
Aufheben

Antrag Feri Yvonne
Abs. 1 Bst. c
c. die provisorische Einstellung geeignet erscheint, die Situa-
tion des Opfers und allfällig mitbetroffener Kinder zu stabili-
sieren oder zu verbessern.

Antrag Regazzi
Abs. 3ter
Vor Ende der provisorischen Einstellung nimmt der Auditor
oder das Militärgericht eine Beurteilung vor, welche das über-
geordnete Wohl von allfällig mitbetroffenen Kindern berück-
sichtigt. Hat sich die Situation des Opfers und der allfällig
mitbetroffenen Kinder stabilisiert oder verbessert, so wird die
definitive Einstellung des Verfahrens verfügt.
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Ch. 4 art. 46b
Proposition de la majorité
Al. 1 let. b, c, 2, 3, 3bis, 3ter, 4
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Proposition de la minorité I
(Rickli Natalie, Egloff, Geissbühler, Nidegger, Reimann Lu-
kas, Schwander, Walliser, Zanetti Claudio)
Renvoyer à la commission
avec mandat d'élaborer une proposition de formulation qui
contienne les éléments suivants:
– Les auteurs d'un ou de plusieurs délits énumérés à l'article
46b CPM doivent être effectivement punis (toute exemption
ou suspension de peine selon l'article 46b CPM est exclue).
– Les auteurs peuvent être tenus de suivre un programme de
prévention pendant la procédure sans que cette dernière ne
soit pour autant suspendue.
– Les auteurs peuvent être tenus, à titre de mesure, de suivre
un programme de prévention (en plus de la peine proprement
dite) même lorsque les conditions mentionnées à l'article 56
alinéa 1 CP ne sont pas remplies. Le cas échéant, la peine
peut alors être reportée au profit de la mesure en question.

Proposition de la minorité II
(Rickli Natalie, Egloff, Geissbühler, Reimann Lukas, Schwan-
der, Steinemann, Walliser)
Al. 1 let. c
c. si une récidive peut être exclue.

Proposition de la minorité III
(Rickli Natalie, Egloff, Geissbühler, Nidegger, Reimann Lu-
kas, Schwander, Walliser, Zanetti Claudio)
Abroger

Proposition Feri Yvonne
Al. 1 let. c
c. si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la
situation de la victime et d'éventuels enfants covictimes.

Proposition Regazzi
Al. 3ter
Avant la fin de la suspension, l'auditeur ou le tribunal mili-
taire procède à une évaluation qui tient compte de l'intérêt
supérieur des enfants éventuellement exposés. Si la situati-
on de la victime et des enfants éventuellement exposés s'est
stabilisée ou améliorée, il rend une ordonnance de non-lieu
définitive.

La presidente (Carobbio Guscetti Marina, prima vicepresi-
dente): L'articolo 46b della cifra 4 è già stato appianato con il
voto sull'articolo 55a della cifra 3.

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité

Ziff. Ia
Antrag der Kommission
Der Bundesrat überprüft Zweckmässigkeit und Wirksamkeit
der in diesem Gesetz beschlossenen Gesetzesänderungen
und Massnahmen. Er erstattet dem Parlament spätestens
vier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes Bericht und un-
terbreitet gegebenenfalls Vorschläge für mögliche Verbesse-
rungen.

Ch. Ia
Proposition de la commission
Le Conseil fédéral examine l'opportunité et l'efficacité des
modifications légales et des mesures adoptées dans le cad-
re de la présente loi. Il fait rapport au Parlement au plus tard
quatre ans après l'entrée en vigueur de la loi et lui soumet le
cas échéant des propositions d'amélioration.

Angenommen – Adopté

Ziff. II
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. II
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l'ensemble
(namentlich – nominatif; 17.062/17494)
Für Annahme des Entwurfes ... 122 Stimmen
Dagegen ... 62 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Abschreibung – Classement

Antrag des Bundesrates
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte
Proposition du Conseil fédéral
Classer les interventions parlementaires
selon lettre aux Chambres fédérales

Angenommen – Adopté

16.3673

Motion Fraktion
der Schweizerischen Volkspartei.
Umgang
mit staatsgefährdenden Personen

Motion groupe
de l'Union démocratique du Centre.
Traitement des personnes
qui présentent un danger pour l'Etat

Nationalrat/Conseil national 18.09.18

Brand Heinz (V, GR): Mit dieser Motion beantragt Ihnen
die Fraktion der SVP Sicherungsmassnahmen gegen zu Ge-
walt neigende Personen. Was wird konkret beantragt? Wir
beantragen Ihnen die Einführung neuer Hafttitel sowie an-
derer Massnahmen; wir beantragen zudem als Besonder-
heit für Ausländer zusätzliche Ausweisungsmöglichkeiten so-
wie die Anordnung von Sicherungsmassnahmen bei unmög-
lichem Vollzug. Es sind mit anderen Worten alles präventive
Massnahmen, es sind nicht Massnahmen, die im Nachgang
zu einer Straftat angeordnet werden. Letztendlich dienen sie
der Sicherheit von Land und Leuten der Schweiz.
Was ist der Befund? Heute stellt man einfach fest, wenn man
mit Sicherheitsbehörden spricht, dass es immer wieder Per-
sonen gibt, welche ein erhöhtes Gewaltpotenzial in sich ver-
einigen und zu Gewalt neigen, dass aber keine Möglichkei-
ten bestehen, gegen diese Personen Sicherungsmassnah-
men zu ergreifen. Sie alle wissen auch, dass bei Delikten
Spuren aus dem Ausland in die Schweiz geführt haben, das
heisst, dass in der Schweiz Ausländerinnen und Ausländer
bei der Vorbereitung schwerer Kriminaltaten zugegen waren.
Ich habe auch in meiner langjährigen Berufstätigkeit bei Si-
cherheitsbehörden immer wieder feststellen müssen, dass
man zum Teil kapitulieren muss, dass keine geeigneten In-
strumente vorhanden sind. Es sollen und müssen deshalb
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